Hansestadt LUBECK 2%5

TAGESORDNUNG
12. Sitzung des Hauptausschusses

Termin:
Ort:

Dienstag, 12.03.2019, 16:30 Uhr
GrofRe Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Offentlicher Teil:

1. Eroffnung / BegruBung / Feststellung der
Tagesordnung

2. Niederschriften

21. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
29.01.2019
Anlage wird nachgereicht

2.2. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
12.02.2019
Liegt vor

2.3. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
26.02.2019
Anlage wird nachgereicht

3. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

4. Berichte

5. Beschlussvorlagen

5.1. 1. Erlass einer Satzung zur Anderung der Satzung tber VO/2019/07132
die Erhebung von Kurabgabe und
Strandbenutzungsgebihren im Stadtteil Kurort und
Seeheilbad Traveminde
2. Erlass einer Satzung zur Anderung der Satzung Uber
die Ordnung im Strandgebiet des Ostseeheilbades
Travemuinde (Strandsatzung)
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5.2.

Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-
Stiftung von bis zu 600.000,00 Euro fur die Fortfuhrung
des Angebotes "Deutsch fir alle - Sprachférderung flr
Gefluchtete in Lubeck" in den Jahren 2019 und 2020

VO/2019/07035

5.3.

Annahme einer Zuwendung der Friedrich-Bluhme-und-
Else-Jebsen-Stiftung Uber 5.000 Euro fur die
Ausstellung »Danziger Paramente« im St. Annen-
Museum.

VO/2019/07137

54.

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung
(Bedarfsplani. S. v. § 7 KiTaG)
Bestandserhebung 2018/19 und
Malnahmenplanung 2019/20 ff.

VO/2019/07088

5.5.

Freigabe zur Ausschreibung des Jahresvertrages
StralRenunterhaltung

VO/2019/07129

5.6.

Projektfreigabe und Beginn der Ausschreibung Umbau
und Sanierung der Sportanlage Holstentor-Sid

VO/2019/07121

5.7.

Instandsetzung von Stral3en durch das DSK-Verfahren
(Dinne Schichten im Kalteinbau) in der Hansestadt
Libeck 2019

VO/2019/07194

5.8.

Anderung der Friedhofssatzung

Zuriickgestellt am 26.02.19

VO/2018/06948

5.9.

Freigabe zur Umsetzung der Malinhahme Moislinger
Allee 2. Bauabschnitt

Zurtickgestellt am 26.02.19

VO/2019/07037

Uberweisungsauftrige aus der Biirgerschaft

Antrage von Ausschussmitgliedern

Verschiedenes

Ende des offentlichen Teils

Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maf3gabe der Beschlussfassung
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durch die Mitglieder des Hauptausschusses voraussichtlich nichtoffentlich beraten:
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Nichtoffentlicher Teil:

10. Niederschriften

10.1. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
29.01.2019

Anlage wird nachgereicht

10.2. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
12.02.2019

Liegt vor

10.3. | Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom
26.02.2019

Anlage wird nachgereicht

11. Anfragen / Antworten / Mitteilungen

12. Berichte

12.1. | Quartalsbericht 1VV/2018 der stadtischen Gesellschaften VO/2019/07209
und Betriebe

13. Beschlussvorlagen

13.1. | Anmietung von Multifunktionsgeraten (Kopiergerate mit VO/2019/07172
Zusatzfunktionen) fur die Fachbereiche der HL

13.2. | Bestellung eines Erbbaurechtes in Libeck, Wallstralle VO/2019/06962

Zurtickgestellt am 26.02.19

14. Verschiedenes

Offentlicher Teil:

15. Bekanntgabe der im nicht o6ffentlichen Teil
gefassten Beschliisse

Hinweis:

Fur die Ausschussmitglieder ist der Tagesordnung wieder ein Schreiben mit
Anwenderhinweisen zur Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsverlaufes
zur Information beigefugt !
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Hansestadt LUBECK %

NACHTRAGSTAGESORDNUNG

12. Sitzung des Hauptausschusses

Sitzungstermin: Dienstag, 12.03.2019, 16:30 Uhr
Sitzungsort: GroRe Borse, Rathaus, 23539 Liibeck

Offentlicher Teil:

3.1. Anfrage des BM Thomas Rathcke (FDP) zur
Jugendhilfeplanung

VO/2019/07334

5.4.1. | AT zu VO/2019/07323 Antrag der AM Detlev
Stolzenberg (Die Unabhangigen), Thorsten Furter und
André Kleyer (Bundnis 90/Die Grunen), Katjana Zunft
(Die Linke) und Thomas Misch (FW/GAL):
Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung zu
VO/2019/07088

VO/2019/07328

Nichtoffentlicher Teil:

13.1. | Austauschvorlage zur VO/2019/07172 nach
Uberarbeitung der notwendigen finanziellen
Auswirkungen - Anmietung von Multifunktionsgeraten
(Kopiergerate mit Zusatzfunktionen) fir die
Fachbereiche der HL

VO/2019/07302
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» Nr. VO/2019/07334
offentlich

Liibeck, 12.03.2019

Anfrage

Bearbeitung: Astrid Volker (E-Mail: astrid.voelker@luebeck.de Telefon: 122-1051)

Anfrage des BM Thomas Rathcke (FDP) zur Jugendhilfeplanung
Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme
Anfrage:

Zitat aus der Jugendhilfe Planung:

Im aktuellen Kita-dahr werden in den Lubecker Kindertageseinrichtungen (Stichtag
31.12.2018)
290 Kinder (Vorjahr 267) mit Behinderungen im Elementarbereich betreut. Von den
290 Kindern
mit Behinderungen werden 82 Kinder (Vorjahr 67 Kinder) in 43 Kitas im Rahmen ei-
ner Einzelintegrationsmallinahme in Regelgruppen betreut. 164 Kinder mit Behinde-
rungen werden in Integrationsgruppen und 43 Kinder in heilpadagogischen Kilein-
gruppen betreut.

Frage 1: Wie teilt sich die aktuelle Zahl von 290 Kindern auf die Geschlechter auf?

Frage 2: Wir bitten um eine Aufstellung der in Frage 1 genannten betreuten Kinder

nach Forderschwerpunkt und Geschlecht, (ahnlich der Schulstatistik S.45).

Begriindung:
Wir bitten um schriftliche Beantwortung

Anlagen :

Seite: 1/1
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
2.830 - Kurbetrieb Travemiinde

TOP 5.1

» Nr. VO/2019/07132

offentlich

Liibeck, 05.02.2019

Bearbeitung: Manfred Graf (E-Mail: manfred.graf@luebeck-tourismus.de Telefon: 04502 - 804

105)

1. Erlass einer Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Erhe-
bung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebuhren im Stadtteil
Kurort und Seeheilbad Travemuinde
2. Erlass einer Satzung zur Anderung der Satzung liber die Ord-
nung im Strandgebiet des Ostseeheilbades Travemiinde (Strand-

satzung)

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status
25.02.2019 Senat Nichtoffentlich
11.03.2019  Wirtschaftsausschuss und Ausschuss fiir ~ Offentlich

den "Kurbetrieb Travemiinde (KBT)"
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich
28.03.2019 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich

Beschlussvorschlag:

Zustandigkeit
zur Senatsberatung
zur Vorberatung

zur Vorberatung
zur Entscheidung

1. Die als Anlage |l beigefiigte 9. Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihren im Stadtteil Kurort und Seeheilbad

Traveminde
und

Die als Anlage IV beigefiigte 4. Satzung zur Anderung der Satzung Uber die Ordnung

im Strandgebiet des Ostseeheilbades Travemiinde (Strandsatzung)

werden beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X
Begrindung: Keine direkte Betroffenheit
Die Malinahme ist:

X
Finanzielle Auswirkungen:

X

1.300 Recht - keine rechtlichen Bedenken
1.201 Haushalt und Steuerung - Kenntnis-

nahme
Ja

Nein

neu
freiwillig

vorgeschrieben durch:

Nein
Ja
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TOP 5.1

Begriindung:
Siehe Anlage |

Anlagen:
I Begrindung

Il Anderungssatzung zur Kurabgabesatzung
1 Synopse zur Anderung der Kurabgabesatzung
v Anderungssatzung Strandsatzung

V Synopse zur Anderung der Strandsatzung

Senator Sven Schindler

Seite: 2/2
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Anlage |

Begriindung:

Die Burgerschaft hat in lhrer Sitzung am 29.11.2018 zu TOP 10.17.42, Ziffer 3, folgenden
Beschluss gefasst:

»Keine Strandbenutzungsgeblihr fiir Liibeckerinnen und Liibecker
Die Strandbenutzungsgebiihr wird zum 01.01.2019 fiir Liibeckerinnen und Liibecker
nicht mehr erhoben. Die entsprechende Satzung wird entsprechend geédndert.”

Mit der vorgeschlagenen Anderung der Kurabgabesatzung wird dieser Beschluss umgesetzt.
Daraus resultierend wird es erforderlich, ebenfalls den Wortlaut der Strandsatzung anzupas-
sen.

Der Blrgerschaftsbeschluss vom 29.11.2018 Iasst hinsichtlich der Begrifflichkeit ,Libecke-
rinnen und Libecker” offen, welcher Personenkreis konkret gemeint ist. Der Kurbetrieb geht
bei den vorgeschlagenen Satzungsanderungen davon aus, dass Personen mit Hauptwohn-
sitz in der Hansestadt Lubeck von der Gebuhrenpflicht befreit werden sollen. Dies entspricht
auch der bisher praktizierten Regelung zur Befreiung dieses Personenkreises am Priwall-
strand. Personen mit Zweitwohnsitz in der Hansestadt Lubeck sind von der vorgesehenen
Anderung nicht erfasst.

Die Berechtigung zum gebuhrenfreien Betreten des Kurstrandes kann vom Kurbetrieb in der
Praxis nur aufgrund der Eintragung im Personalausweis gepruft werden. Hier wird der Haupt-
wohnsitz eingetragen.

1. Anderung der Kurabgabesatzung (Anlage Il)

a. Die Umsetzung des Eingangs zitierten Burgerschaftsbeschlusses fuhrt fir den Kurbe-
trieb Travemuinde zu verminderten Umsatzerlésen im Bereich der Strandbenutzungs-
gebihr, da die bisher bestehende Befreiung der Lubecker Einwohner von der Strand-
benutzungsgebiihr auf dem Priwall mit dem Beschluss auf den Kurstrand auf der
Stadtseite ausgedehnt wird. Dartiber hinaus hat der Verzicht auf die Erhebung der
Gebuhr bei Einwohnern/Einwohnerinnen der Hansestadt Libeck steuerliche Konse-
quenzen, die sich aus der sogenannten verdeckten Gewinnausschittung ergeben.

Die genaue Héhe des zu erwartenden Einnahmertickgangs ist schwer zu beziffern,
da belastbare Zahlen Uber den Anteil der Libecker Strandbesucher am Kurstrand auf
der Stadtseite nicht vorliegen. Ubernimmt man den Anteil der am Priwallstrand er-
fassten Libecker Besucher (rund 31%) als Grundlage fir die Berechnung der Minder-
einnahmen auf der Stadtseite, ergibt sich ein Betrag von 28.000 Euro netto. Dieser
Betrag ist, obwohl tatsachlich nicht zugeflossen, als fiktive Einnahme mit einem Steu-
eranteil von 32% zu versteuern, fihrt also zu zusatzlich entstehenden Kosten in Hohe
von 9.000 Euro. Das Betriebsergebnis des Kurbetriebs Traveminde verschlechtert
sich also jahrlich um 37.000 Euro bei einem veranschlagten Gesamtaufkommen bei
der Strandbenutzungsgebtihr von 140 TE.

b. Der Kurbetrieb schlagt vor, die Strandbenutzungsgebihr fir den Priwallstrand von
bisher 1,40 Euro auf 2,80 Euro zu erhohen.

Die Besucherzahlen am Priwallstrand haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich
erhéht. War bereits eine Steigerung der Besucherzahlen nach Fertigstellung der Feri-
endorfer auf dem Priwall zu verzeichnen, hat sich diese Tendenz nach der (Teil)fertig-
stellung der Unterklnfte im Projekt ,Priwall Waterfront” fortgesetzt. Ein weiterer An-
stieg der Besucherzahlen ist zu erwarten. Erhéhte Besucherzahlen bedeuten flir den
Kurbetrieb Travemunde einen erhdhten Personalaufwand (Reinigungsarbeiten in den
Aulenanlagen und den Sanitdrgebauden) und erhdhte Sachkosten. Das Betriebser-
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gebnis fur den Priwallstrand weist aus den genannten Griinden eine deutlich héhere
Unterdeckung (- 310TE) aus als das Ergebnis flr den Kurstrand auf der Stadtseite (-
99TE).

Losgeldst von der finanziellen Betrachtung hat sich das Angebot fir Besucher des
Strandes auf dem Priwall kontinuierlich weiterentwickelt und ist zwischenzeitlich mit
der Infrastruktur am Strand auf der Stadtseite vergleichbar (Badewacht, Stranddu-
schen, Sanitaranlagen, Strandkorbvermietung, Gastronomie). Der Kurbetrieb beab-
sichtigt dartber hinaus, ab der Saison 2019 auch den Besuchern des Priwallstrandes
das ,Gast-WLAN" kostenlos zur Verfiigung zu stellen. Auch unter diesen Gesichts-
punkten ist eine Erhdhung der Geblhr aus Sicht des Kurbetriebs Travemiinde ge-
rechtfertigt.

Durch die Gebuhrenerhéhung erwartet der Kurbetrieb Travemiinde eine Mehreinnah-
me von 20.000 Euro netto.

c. Die bisherige Saisonstrandkarte wird kinftig nicht mehr angeboten.

Die Saisonstrandkarte stellt eine erhebliche Rabattierung der Strandbenutzungsge-
buhr dar. Der Preis basiert auf Zahlung eines Betrages in Hohe der Strandbenut-
zungsgeblhr fir 12 Einzelkarten. Jeder dariber hinausgehende Strandbesuch ist flr
den Inhaber kostenlos. Nach Einschatzung des Kurbetriebs Travemuinde ist dieses
Angebot zu rund 90% von Libeckern, insbesondere Einwohnern Travemiindes, in
Anspruch genommen worden. Nach Befreiung der Liibecker Einwohner von der
Strandbenutzungsgebiihr geht der Kurbetrieb davon aus, dass kaum noch Nachfrage
besteht.

d. Der Kurbetrieb passt dartber hinaus die Bezeichnung der Strandabschnitte in der Ku-
rabgabesatzung dem Wortlaut des § 1 der Strandsatzung an. So definiert § 11 der
Kurabgabesatzung den ,Kurstrand“ als Strand auf der Stadtseite und als Strand auf
dem Priwall. Nach der Strandsatzung ist ,Kurstrand® aber nur der Strand auf der
Stadtseite. Der Strand auf dem Priwall hat eine eigene Bezeichnung. In den §§ 11 bis
16 der Kurabgabesatzung wird zur Klarstellung der Begriff Kurstrand als Benennung
aller Strandabschnitte durch den Begriff ,Strand*

2. Anderung der Strandsatzung (Anlage 1V)
Die Strandsatzung definiert in § 2 u. a. den Personenkreis, der berechtigt ist, den
Kurstrand (Stadtseite) und den Priwallstrand zum Zwecke des Verweilens zu betreten.
Aufgrund der beschlossenen Strandbenutzungsgebihrenfreiheit flr Lubecker ist der § 2
neu zu fassen.

Dariiber hinaus sind redaktionelle Anderungen vorgenommen worden.
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Anlage Il

9. Satzung

zur Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungs-
gebiihren im Stadtteil Kurort und Seebad Travemiinde vom

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein (GO) und der §§ 1, 2,4, 6
und 10 Abs. 1-5 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein (KAG) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 10.01.2005 (GVOBI. Schl.-H. S. 27), zuletzt geéan-
dert durch Gesetz vom 18.03.2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 69), wird die Satzung der Hansestadt
Libeck Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebihren im Stadtteil Kur-
ort und Seebad Travemiinde in der Fassung vom 12.06.2001 (Libecker Stadtzeitung vom
31.07.2001), zuletzt geéndert durch die 8. Anderungssatzung vom 05.02.2018 (Bekanntma-
chung vom 12.02.2018) durch Beschluss der Blrgerschaft der Hansestadt Liibeck vom

wie folgt geandert:

TEIL 2
Strandbenutzungsgebiihren

1.

§ 11 - Gegenstand erhalt folgende Fassung:

Zur Deckung der Kosten fur Betrieb und Unterhaltung des Strandes werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der Abgrenzung bei der nérdli-
chen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Slidermole und einer gedachten Linie, die 120 m west-
lich der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern verlauft

Strandbenutzungsgebiihren erhoben.
2.

§ 13 - Entstehen der Gebiihrenpflicht, Gebiihrenschuldner und Filligkeit wird wie folgt
geandert

Absatz 1 erhilt folgende Fassung:

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebihr entsteht mit dem Betreten der ge-
kennzeichneten Strandabschnitte zum Zwecke des Verweilens.

3.

§ 14 - Befreiungen

Absatz 1 wird wie folgt erganzt:
d) Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck
Absatz 2 wird wie folgt geandert:

Die Benutzung des Strandes auf dem Priwall ist fiir folgende Personen strandbenutzungsge-
blhrenfrei:

Buchstabe a) und b) werden gestrichen
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Anlage Il

Die Buchstaben c) bis d) werden Buchstaben a) bis b)

4.
§ 15 - Vergunstigungen

§ 15 wird gestrichen

5.

§ 16 - Strandkarten wird § 15 und erhélt folgende Fassung:

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Strandes (Strandkarte) sind vor dem Betreten des
Strandes auf der Stadtseite beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingangen zum
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den Eingédngen zum Strand aufge-
stellten Automaten zu I6sen. Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 18 ermaligte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und beim Kurbetrieb Traveminde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes.

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzufihren und dem Aufsichtspersonal auf Verlan-

gen vorzulegen. Sie sind nicht ibertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie eingezo-
gen.

(4) Wird die Strandbenutzungsgebdihr erst im Rahmen einer vom Kurbetrieb Travemuinde durchge-
fuhrten oder veranlassten Kontrolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche Verwaltungsgeblihr, die

sofort fallig ist. Die H6he der Verwaltungsgebihr ergibt sich aus der Verwaltungsgebuhrensat-
zung der Hansestadt Libeck.

(5) Fur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.

6.
§ 17 - Hohe der Gebuhr wird § 16 und wie folgt neu gefasst:
(1) Die Strandbenutzungsgebiihr betragt € 2,80.

(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebiihr € 1,40.

[~

Die §§ 18 bis 22 werden § 17 bis 21

8.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Libeck, den
Der Burgermeister
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Alte Fassung

Satzung

Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihren im
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde vom 12. Juni 2001 in der
Fassung der 8. Satzung zur Anderung der Satzung (iber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihren im Stadtteil Kurort
und Seeheilbad Travemiinde vom 05.02.2018

§ 1 Abgabenarten

Die Hansestadt Libeck erhebt Kurabgabe und Strandbenutzungsge-
bihren nach MaRlgabe der folgenden Vorschriften:

TEIL 1
Kurabgabe

§ 2 Gegenstand der Abgabenerhebung

(1) Der Stadtteil Travemiinde der Hansestadt Libeck ist als Seeheil-
bad anerkannt.

(2) Die Hansestadt Libeck erhebt im Stadtteil Travemuinde zur teil-
weisen Deckung ihrer Aufwendungen fur die Herstellung, Verwal-
tung und Unterhaltung der zu Kur- und Erholungszwecken im Er-
hebungsgebiet bereitgestellten 6ffentlichen Einrichtungen
(Kureinrichtungen) eine Kurabgabe. Die Kurabgabe ist unabhan-
gig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang die Kureinrich-
tungen in Anspruch genommen werden.

(3) Fdur die Benutzung besonderer &ffentlicher Einrichtungen oder
allgemein zuganglicher Veranstaltungen kénnen neben der Kur-
abgabe Gebulhren oder besondere Entgelte erhoben werden.

§ 3 Erhebungszeitraum

Die Kurabgabe wird in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember eines
jeden Jahres erhoben.

§ 4 Abgabenpflichtiger Personenkreis

(1) Die Kurabgabe wird von allen Personen erhoben, die sich im
Erhebungsgebiet aufhalten, ohne dort ihren gewohnlichen Aufent-
halt zu haben (ortsfremd) und denen die Mdglichkeit zur Benut-
zung der Kureinrichtungen oder Teilnahme an Veranstaltungen
geboten wird.

(2) Personen, die im Erhebungsgebiet ihren gewdhnlichen Aufenthalt
haben, sind nicht ortsfremd. Darliber hinaus sind Personen nicht
ortsfremd, die im Erhebungsgebiet arbeiten oder in Ausbildung
stehen.

(3) Als ortsfremd gilt auch, wer im Erhebungsgebiet Eigentiimer/in
oder Besitzer/in einer Wohnungseinheit ist, wenn und soweit er
oder sie diese Uberwiegend zu Erholungszwecken nutzt.

(4) Als ortsfremd gelten nicht:

a) Tagesgaste (ortsfremde Personen, die sich im Er-
hebungsgebiet aufhalten, ohne dort zu Ubernach-

ten), wenn sie die Kureinrichtungen nicht in An-

spruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen

teilnehmen,

Teilnehmer an Tagungen, Kongressen und Lehr-

gangen, wenn sie die Kureinrichtungen nicht in An-

spruch nehmen oder nicht an Kurveranstaltungen

teilnehmen.

bettlagerige Kranke und Verletzte, die nicht in der Lage sind,

die Kureinrichtungen in Anspruch zu nehmen, bei Vorlage ei-

ner arztlichen Bescheinigung.

b

=

C

-~

Personen zu a) und b) zahlen an Tagen, an denen sie die Kurein-
richtungen in Anspruch nehmen, die Tageskurabgabe.

§ 5 Befreiungen

(1) Von der Kurabgabe sind freigestellt:

1. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres, bei Nachweis des Lebensalters.

2. Kinder, Kindeskinder, Geschwister und Geschwisterkinder,
Eltern, GroReltern, Schwiegereltern, Schwiegertéchter und -
s6hne, Schwager und Schwagerinnen von Personen, die im
Erhebungsgebiet ihren gewohnlichen Aufenthalt haben,
wenn sie unentgeltlich in die hdusliche Gemeinschaft dieser

TOP 5.1

Anlage Il
Neue Fassung
Satzung

Uber die Erhebung von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihren im
Stadtteil Kurort und Seeheilbad Travemiinde vom 12. Juni 2001 in der
Fassung der 9. Satzung zur Anderung der Satzung lber die Erhebung
von Kurabgabe und Strandbenutzungsgebiihren im Stadtteil Kurort
und Seeheilbad Travemiinde vom

unverandert

unverandert

unverandert

unverandert

unverandert
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@)

©)

Person aufgenommen sind und die Kureinrichtungen nicht in
Anspruch nehmen.

3. Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hanse-
stadt Libeck mit gultigem Studentenausweis.

4.  Teilnehmer/innen an den vom Kurbetrieb Travemiinde aner-
kannten sportlichen Veranstaltungen fir deren Dauer, so-
weit sie die Kureinrichtungen nicht in Anspruch nehmen.

5. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von
100.

6. Die Begleitperson eines Schwerbehinderten, sofern eine
standige Begleitung notwendig ist und dies im Ausweis
des Schwerbehinderten eingetragen ist.

7.  Personen mit gewohnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Libeck.

8. OstseeCard-Inhaber/innen aus anderen Orten wahrend der
Geltungsdauer der Karte.

Personen, die unter die Befreiungen 2. oder 4. fallen, zahlen an

Tagen, an denen sie die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen,

die Tageskurabgabe.

Inhaber/innen von Gastekarten anderer Ferienorte in Schleswig-

Holstein, die dem Verbund der OstseeCard nicht angeschlossen

sind, sind wahrend der Geltungsdauer dieser Karte fiir einen Tag

von der Kurabgabe befreit.

§ 6 Entstehen der Abgabepflicht und Falligkeit

M

@)

©)

Die Kurabgabepflicht entsteht mit der Ankunft im Erhebungsge-
biet. Die Kurabgabepflichtigen haben die Kurabgabe spatestens
am Tage nach der Ankunft bei den zum Einzug und zur Abfiih-
rung der Kurabgabe Verpflichteten fiir die gesamte Dauer des
voraussichtlichen Aufenthalts im Erhebungsgebiet zu entrichten.
Tagesgaste, die Kureinrichtungen in Anspruch nehmen wollen,
haben die Kurabgabe vor Inanspruchnahme der Kureinrichtungen
beim Kurbetrieb Traveminde zu entrichten.

Die Kurabgabepflicht fiir die Jahreskurabgabe (§ 7 Abs. 3) ent-
steht am 1. 1. eines jeden Jahres und wird durch einen schriftli-
chen Veranlagungsbescheid festgesetzt, soweit sie nicht bereits
vorher entrichtet worden ist. Sie ist im Falle der schriftlichen Ver-
anlagung einen Monat nach Bekanntgabe des Veranlagungsbe-
scheids fallig.

§ 7 - Hohe der Kurabgabe

M

Die Kurabgabe betragt fir jeden Tag, an dem sich der/die Kurab-
gabepflichtige im Erhebungsgebiet aufhalt, fir jede kurabgabe-
pflichtige Person

in der

Fruhjahrs-, Herbst- Sommerkurzeit

und Winterkurzeit

vom 01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.

Pro Person € 1,40 € 2,80

(2) Die Hochstbetrage der Kurabgabe betragen

in der Zeit vom

01.01. - 14.05. und 15.05. - 14.09.
15.09. - 31.12.
Pro Person € 39,20 € 78,40

An- und Abreisetag gelten bei Personen, die im Erhebungsgebiet
Ubernachten, als ein Tag, wobei der Anreisetag nicht berechnet
wird.

Die Kurabgabe wird fiir die Dauer eines jeden ununterbrochenen
Aufenthalts in einem Kalenderjahr mit dem vorstehend genannten
Tagessatz, hdchstens jedoch in Hé6he der Héchstbetrage nach
Absatz 2 erhoben.

Bei mehreren Aufenthalten im Kalenderjahr wird die Kurabgabe
nur bis zur Hohe der Jahreskurabgabe nach Absatz 3 erhoben.

(3) Die Jahreskurabgabe betragt fir jede kurabgabepflichtige Person

im Kalenderjahr € 78,40.

unverandert

unverandert

13 von 90 in Zusammenstellung

TOP 5.1

Neue Fassung

Anlage Il



Alte Fassung

Kurabgabepflichtigen Personen steht es frei, anstelle der nach
Tagen berechneten Kurabgabe eine Jahreskurabgabe zu zahlen.

(4) Eigentimer/innen oder Besitzer/innen von Wohnungseinheiten im
Erhebungsgebiet und deren zum Haushalt gehérende Familien-
angehdrige, die ihren gewohnlichen Aufenthalt nicht im Erhe-
bungsgebiet haben, zahlen unabhéngig von der Aufenthaltsdauer
die Kurabgabe in H6he der Jahreskurabgabe. Bei Aufgabe der
Wohngelegenheit vor dem 15.05. oder bei Erwerb einer Wohnge-
Wohngelegenheit nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf An-
trag nach MalRgabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(5) Eigentimer/innen oder Besitzer/innen von Dauer- bzw. Saisonlie-
geplatzen fir Boote sowie Inhaber/innen von Dauerstellplatzen
auf Campingplatzen im Erhebungsgebiet und deren zum Haus-
halt gehérende Familienangehdrige, die ihren gewdhnlichen Auf-
enthalt nicht im Erhebungsgebiet haben, zahlen unabhangig von
der Aufenthaltsdauer die Kurabgabe in Hohe der Jahreskurabga-
be. Bei Aufgabe des Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. des
Dauerstellplatzes vor dem 15.05. oder bei Anmietung oder Er-
werb eines Dauer- bzw. Saisonliegeplatzes bzw. Dauerstellplat-
zes nach dem 14.09. wird die Kurabgabe auf Antrag nach MaR3-
gabe von § 7 Abs. 2 berechnet.

(6) Teileigentimer/-innen von Wohngelegenheiten im Erhebungsge-
biet und deren zum Haushalt gehérende Familienmitglieder, die
ihren gewdhnlichen Aufenthalt nicht im Erhebungsgebiet haben,
mit einem nachgewiesenen Aufenthaltsrecht von weniger als 28
Tagen im Jahr, zahlen unabhangig von der Aufenthaltsdauer eine
Jahreskurabgabe in H6he von € 56,-- in der Zeit vom 15.05. bis
14.09. oder € 28,-- in der Zeit vom 15.09. bis 14.05..

§ 8 - Riickzahlung von Kurabgabe

Bei vorzeitigem Abbruch des vorgesehenen Aufenthalts wird die nach
Tagen berechnete zuviel gezahlte Kurabgabe auf Antrag erstattet. Die
Rickzahlung erfolgt durch den Kurbetrieb Travemiinde und nur an
den/die OstseeCard-Inhaber/in gegen Vorlage der OstseeCard und
einer Bescheinigung, in der der/die Wohnungsgeber/in die Abreise
des/der Kurabgabepflichtigen bestatigt. Der Anspruch auf Ruckzah-
lung erlischt einen Monat nach der Abreise. Diese Bestimmungen
gelten nicht fiir Jahres-OstseeCards und Tages-OstseeCards und
deren Inhaber/innen.

§ 9 - Pflichten und Haftung der Wohnungsgeber/innen

(1) Jeder, der im Erhebungsgebiet Personen beherbergt oder ihnen
Wohnraum zu Erholungszwecken Uberlasst (Wohnungsgeber/in),
ist verpflichtet, entweder personlich oder durch ortsansassige Be-
vollmachtigte oder Beauftragte, die von ihm/ihr aufgenommenen
Personen (auch Bekannten- und Verwandtenbesuche) innerhalb
von 3 Tagen beim Kurbetrieb Travemiinde unter Verwendung der
vom Kurbetrieb Travemiinde kostenlos ausgegebenen Meldevor-
drucke bzw. des zur Verfliigung gestellten Onlinemeldescheins
anzumelden. Bei Verwendung des Onlinemeldescheins ist mit
dem Kurbetrieb eine Datenschutzvereinbarung zu schlieRen. Fur
die Meldungen gelten die Bestimmungen des Landesmeldegeset-
zes in der jeweils geltenden Fassung.

In den Anmeldungen sind Namen, Vornamen, Staatsangehdrig-
keit, Heimatanschriften, Geburtsdatum und Anzahl der mitreisen-
den Kinder, soweit das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet ist,
Anreise- und Abreisetage der aufgenommenen Personen sowie
Namen und Anschrift des/der Wohnungsgeber/in im Erhebungs-
gebiet, die Vermieternummer und die Nummer der ausgestellten
OstseeCard anzugeben. Wohnungsgeber/innen im Sinne dieser
Vorschrift sind auch die Eigentimer/innen einer Wohngelegen-
heit (Wohnhauser, Ferienhauser, Appartements, Sommerhau-
ser), soweit sie Familienangehorigen oder Dritten Unterkunft ge-
wahren.

Die Meldepflicht obliegt auch Personen, die sich voribergehend
in eigenen Wohnungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 aufhal-
ten, fiir ihre Person und fiir die Personen, denen sie Unterkunft in
ihren Wohneinheiten gewahren, soweit sie selbst oder diese Per-
sonen noch keine Jahres-OstseeCard geldst haben.

(2) Die Wohnungsgeber/innen haben selbst oder durch ihre Bevoll-
machtigten oder Beauftragten ein Gasteverzeichnis zu fiihren, in
das alle aufgenommenen Personen am Tage der Ankunft einzu-
tragen sind. Das Gasteverzeichnis ist den Beauftragten des Kur-
betriebes Travemlinde jederzeit auf Anforderung vorzulegen. Die
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Aufzeichnung im Gasteverzeichnis hat die Angaben der Melde-
scheine gemaR Abs. 1 zu enthalten. Die Eintragung in das
Gasteverzeichnis ersetzt nicht die Erflllung der Meldepflicht nach
dem Landesmeldegesetz gegeniiber der Meldebehorde.

Die Wohnungsgeber/innen haben die Kurabgabe von den kurab-
gabepflichtigen Personen, die sie beherbergen oder denen sie
Wohnraum Uberlassen, einzuziehen, ihnen eine OstseeCard aus-
zuhandigen und die Kurabgabe innerhalb von 14 Tagen nach
Rechnungslegung an den Kurbetrieb Travemiinde oder die von
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufiihren. Sie haf-
ten fur die rechtzeitige und vollstédndige Einziehung und Abflh-
rung der Kurabgabe. Die Wohnungsgeber/innen sind verpflichtet,
die Kurabgabesatzung in den Wohngelegenheiten fiir die kurab-
gabepflichtigen Personen an deutlich sichtbarer Stelle anzubrin-
gen. Die Satzungstexte stellt der Kurbetrieb Travemiinde kosten-
los zur Verfiigung.

Weigert sich der Kurabgabepflichtige, die Kurabgabe zu zahlen,
kann sich der Wohnungsgeber nur durch die unverzugliche Un-
terrichtung des Kurbetriebs Travemuiinde von seiner Haftung be-
freien. Dabei sind Namen und Anschrift der Kurabgabepflichtigen
und die Aufenthaltsdauer anzugeben.

Die Eigentimer/innen und Besitzer/innen von eigenen Woh-
nungseinheiten im Sinne von § 7 Abs. 4 sind verpflichtet, die Kur-
abgabe ihrer kurabgabepflichtigen Familienmitglieder einzuziehen
und unverzuglich an den Kurbetrieb Travemiinde bzw. die von
diesem mit der Einziehung beauftragte Stelle abzufiihren. Sie haf-
ten fur die rechtzeitige und vollstéandige Einziehung und Abflh-
rung der Kurabgabe

Die Pflichten der Wohnungsgeber/innen gemaR den Absatzen 1,
2 und 3 gelten entsprechend fir die Leiter/innen von Heimen

(z. B. Jugendherbergen) und diejenigen, die Standplatze zum
Aufstellen von Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen und adhnlichen
Einrichtungen oder Bootsliegeplatze Dritten iberlassen. Die
Uberlasser von Bootsliegepldtzen haben dem Kurbetrieb Trave-
munde zudem die erforderlichen Daten der Inhaber/innen von
Dauer- bzw. Saisonliegeplatzen mitzuteilen.

Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemaf § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen haben dem Kurbetrieb Travemiinde
Uber Tatsachen Auskunft zu erteilen, die fiir die Festsetzung der
Kurabgabe von Bedeutung sind. Die Auskunfte sind nach bestem
Wissen und Gewissen zu erteilen.

Die Wohnungsgeber/innen und die ihnen gemaf § 9 Abs. 5
gleichgestellten Personen sind nicht berechtigt, ErmaRigungen
bei der Berechnung der Kurabgabe oder Befreiungen zu gewah-
ren. Entsprechende ErmaRigungen oder Befreiungen kann nur
der Kurbetrieb Travemiinde auf Antrag aussprechen.

Der Verbleib der vom Kurbetrieb Travemunde kostenlos ausgege-
benen OstseeCards ist vom Wohnungsgeber liickenlos nachzu-
weisen. Ein etwaiges Abhandenkommen durch Brand, Diebstahl
oder sonstige Falle hoherer Gewalt ist unverziglich anzuzeigen.
Nicht genutzte Meldescheine und OstseeCards sind auf Anfor-
derung zurlick zu geben. Nicht zuriick gegebene und verlorene
OstseeCards werden dem Wohnungsgeber in Hohe von € 14,--
in Rechnung gestellt (= durchschnittliche Aufenthaltsdauer der
Gaste / Jahr = 4 Tage x 25 % Aufschlag = 5 Tage x dem Tages-
satz von € 2,80).

§ 10 OstseeCard

M

@)

Der/die Kurabgabepflichtige erhalt nach Entrichtung der Kurabga-
be nebst Quittung die OstseeCard als Kurkarte. Diese enthalt den
Tag der Ankunft und den Tag der - voraussichtlichen - Abreise.
Diese Karte ist nicht ubertragbar. Daneben kann fir die in § 5
Abs. 1 Ziffer 1 genannten Personen durch den Kurbetrieb Trave-
minde auf Wunsch eine gesonderte gekennzeichnete Ostsee-
Card ausgestellt werden. Hierflr wird eine Verwaltungsgebuhr er-
hoben. Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus der Ver-
waltungsgebihrensatzung der Hansestadt Lubeck.

Jahres-OstseeCards fiir Inhaber/-innen eigener Wohngelegenhei-
ten werden nur mit einem von der/dem Kurabgabepflichtigen kos-
tenlos zu stellenden Lichtbild des/der Abgabepflichtigen ausgege-
ben. Sie haben jeweils eine Giiltigkeit fiir ein Kalenderjahr.
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(3) Die OstseeCard berechtigt fiir die Zeit ihrer Geltung, die Jahres-
OstseeCard fir das gesamte laufende Kalenderjahr zur Benut-
zung der Kureinrichtungen und zur Teilnahme an Kurveranstal-
tungen, soweit hierfir nicht besondere Gebiihren und Entgelte er-
hoben werden.

(4) Die kurabgabepflichtigen Personen haben die OstseeCard bei
Inanspruchnahme der Kureinrichtungen bei sich zu tragen und
auf Verlangen den Mitarbeiter/innen oder Beauftragten des Kur-
betriebes Travemiinde vorzulegen. Bei missbrauchlicher Benut-
zung wird die OstseeCard ohne Ausgleichsleistungen eingezo-
gen.

(5) Bei Verlust der OstseeCard, mit Ausnahme der Tages-Ostsee-
Card, werden Ersatzausfertigungen erstellt. Hierflr wird eine Ver-
waltungsgebuihr erhoben. Die Hohe der Verwaltungsgebiihr ergibt
sich aus der Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Lu-
beck.

(6) Die OstseeCards, mit Ausnahme der Tages-OstseeCard und der
Jahres-OstseeCard, werden von den nach § 9 zur Einziehung
und Abfiihrung der Kurabgabe verpflichteten Personen mit den
vom Kurbetrieb bestimmten und zur Verfliigung gestellten Karten
ausgestellt und den kurabgabepflichtigen Personen ausgehan-
digt. Jahres-OstseeCard und Tages-OstseeCard werden nur vom
Kurbetrieb Travemiinde ausgestellt.

TEIL 2
Strandbenutzungsgebiihren

§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fiir Betrieb und Unterhaltung des Kurstrandes
werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der
Abgrenzung bei der nérdlichen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Stidermole und einer ge-
dachten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu
Mecklenburg-Vorpommern verlauft

Strandbenutzungsgebuiihren erhoben.
§ 12 Erhebungszeitraum

Strandbenutzungsgeblhren werden in der Zeit vom 15. Mai bis
14. September eines jeden Jahres erhoben.

§ 13 Entstehen der Gebiihrenpflicht, Gebiihrenschuldner und
Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der StrandbenutzungsgebUhr entsteht mit
dem Betreten der als Kurstrand gekennzeichneten Strandab-
schnitte zum Zwecke des Verweilens.

(2) Gebuhrenschuldner ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebdihr ist fallig, sobald die Gebuhrenpflicht
nach Absatz 1 vorliegt.

§ 14 Befreiungen

(1) Von der Strandbenutzungsgebiihrenpflicht sind freigestellt
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres und
b. diein § 5 Abs. 1 Ziffer 5 u. 6 genannten Personen sowie
c. alle OstseeCard-Inhaber/innen

(2) Die Benutzung des Kurstrandes auf dem Priwall ist fur folgende
Personen strandbenutzungsgebiihrenfrei:
a. Personen mit gewohnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Libeck.
b.  Im Erhebungsgebiet in einem Ausbildungsverhaltnis stehen-
de Personen, wenn sie ihren Wohnsitz im Erhebungsgebiet
haben.
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§ 11 Gegenstand

Zur Deckung der Kosten fir Betrieb und Unterhaltung des Strandes
werden am

1. Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole und der
Abgrenzung bei der nérdlichen Abfahrrampe

2. Strand am Priwall zwischen der Stidermole und einer gedach-
ten Linie, die 120 m westlich der Landesgrenze zu Mecklen-
burg-Vorpommern verlauft

Strandbenutzungsgebuhren erhoben.

unverandert

§ 13 Entstehen der Gebiihrenpflicht, Gebiihrenschuldner und
Falligkeit

(1) Die Pflicht zur Zahlung der Strandbenutzungsgebuhr entsteht mit
dem Betreten der gekennzeichneten Strandabschnitte zum Zwe-
cke des Verweilens.

(2) Gebuhrenschuldner ist, wer die in Absatz 1 genannten Gebiete
zum Zwecke des Verweilens betritt.

(3) Die Strandbenutzungsgebdhr ist fallig, sobald die Gebihrenpflicht
nach Absatz 1 vorliegt.

§ 14 Befreiungen

(1) Von der Strandbenutzungsgebiihrenpflicht sind freigestellt
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres und
b. diein § 5 Abs. 1 Ziffer 5 u. 6 genannten Personen sowie
c. alle OstseeCard-Inhaber/innen
d. Personen mit Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck

(2) Die Benutzung des Kurstrandes auf dem Priwall ist fiir folgende
Personen strandbenutzungsgebuihrenfrei:
a. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Libeck mit gliltigem Studentenausweis.
b.  Teilnehmer/innen an Lehrgangen der Berufsbildungsstatte
der Handwerkskammer und der Schleswig-Holsteinischen
Seemannsschule auf dem Priwall.
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c. Studierende an den Hoch- und Fachhochschulen in der
Hansestadt Libeck mit gliltigem Studentenausweis.

d. Teilnehmer/innen an Lehrgéngen der Berufsbildungsstatte
der Handwerkskammer und der Schleswig-Holsteinischen
Seemannsschule auf dem Priwall.

§ 15 Vergiinstigungen

Fir die Nutzung des Kurstrandes kann eine Saisonstrandkarte erwor-
ben werden. Diese ist flr die Dauer des Erhebungszeitraumes giiltig.

§ 16 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Kurstrandes (Strand-
karte) sind vor dem Betreten des Strandes auf der Stadtseite
beim Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingdngen zum
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den
Eingangen zum Strand aufgestellten Automaten zu l6sen.
Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 19 ermaRigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und
beim Kurbetrieb Travemiinde.

(2) Saisonstrandkarten kdnnen beim Touristbiro Traveminde und
bei den Strandkorbvermietern erworben werden. Sie werden auf
den Namen des Gebiihrenpflichtigen ausgestellt.

(3) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Kurstrandes.

(4) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzufiihren und
dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht
Ubertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie einge-
zogen.

(5) Wird die Strandbenutzungsgebihr erst im Rahmen einer vom
Kurbetrieb Travemiinde durchgefiihrten oder veranlassten Kon-
trolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche Verwaltungsgebihr, die
sofort fallig ist. Die Hohe der Verwaltungsgebuhr ergibt sich aus
der Verwaltungsgebihrensatzung der Hansestadt Lubeck.

(6) Fdur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.
§ 17 Hohe der Gebiihr

(1) Die Strandbenutzungsgebuhr betragt

auf der Stadtseite auf dem Priwall

€2,80 €1,40

(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Gebuhr auf der Stadtseite € 1,40, auf
dem Priwall € 0,70.

(3) Der Preis fur die Saisonstrandkarte (§ 15) betragt € 33,60.

TEIL 3
Gemeinsame Vorschriften

§ 18 Auskunftspflichten

Die Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtigen haben gegentber dem Kurbe-
trieb Travemlinde oder dessen Beauftragten die fir die Festsetzung
der Kurabgabe und der Strandbenutzungsgebuhr erforderlichen Anga-
ben zu machen.

Soweit der Abgaben- bzw. Gebuhrenpflichtige Befreiungen, Verglnsti-
gungen oder ErmaRigungen in Anspruch nehmen will, hat er auf Ver-
langen des Kurbetriebes Travemiinde oder dessen Beauftragten die
Umstande nachzuweisen, die zu einer Befreiung, Verglinstigung oder
ErmaRigung fiihren. Auf Verlangen haben die Abgaben- bzw. Gebiih-
renpflichtigen Urkunden, die fir die Festsetzung, Befreiung, Vergunsti-
gung oder ErmaRigung von Bedeutung sind, zur Einsicht und Priifung
vorzulegen.
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entfallt

§ 15 Strandkarten

(1) Die Berechtigungskarten zum Betreten des Strandes (Strandkar-
te) sind vor dem Betreten des Strandes auf der Stadtseite beim
Strandkorbvermieter bzw. aus den an den Eingangen zum
Strand aufgestellten Automaten, auf dem Priwall aus den an den
Eingangen zum Strand aufgestellten Automaten zu l6sen.
Schwerbehinderte erhalten bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 18 ermaRigte Strandkarten beim Strandkorbvermieter und
beim Kurbetrieb Travemiinde.

(2) Die Strandkarten berechtigen zur Benutzung des Strandes.

(3) Strandkarten sind beim Betreten des Strandes mitzufiihren und
dem Aufsichtspersonal auf Verlangen vorzulegen. Sie sind nicht
Ubertragbar. Bei missbrauchlicher Benutzung werden sie einge-
zogen.

(4) Wird die Strandbenutzungsgebuhr erst im Rahmen einer vom
Kurbetrieb Travemiinde durchgefiihrten oder veranlassten Kon-
trolle entrichtet, entsteht eine zusatzliche Verwaltungsgebuhr, die
sofort fallig ist. Die Hohe der Verwaltungsgebiihr ergibt sich aus
der Verwaltungsgebuhrensatzung der Hansestadt Lubeck.

(5) Fur verloren gegangene Strandkarten wird Ersatz nicht geleistet.

§ 16 Hohe der Gebiihr
(1) Die Strandbenutzungsgebiihr betragt € 2,80.

(2) Ab 15.00 Uhr betragt die Strandbenutzungsgebiihr € 1,40.

§ 17 Auskunftspflichten

unverandert
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§ 19 ErméaRigungen

(1) Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung von mindes-
tens 50 erhalten bei Vorlage des giiltigen Schwerbehinderten-
ausweises auf die Kurabgabe bzw. die Strandbenutzungsgebiihr
eine ErmaRigung von 50, sofern nicht eine Befreiung nach § 5
Absatz 1 Ziffer 5 vorliegt.

(2) Im Ubrigen kénnen im Einzelfall die Kurabgabe bzw. die Strand-
benutzungsgebihr auf Antrag ganz oder zum Teil erlassen wer-
den, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig ware.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes derjenige, der sich einen nicht gerechtfertig-
ten Abgabevorteil dadurch erschleicht, dass er

a) ohne von der Kurabgabepflicht befreit zu sein, sich im
Erhebungsgebiet aufhalt und vorsatzlich die Kurabgabe
nicht entrichtet,

b) ohne von der Pflicht befreit zu sein, Strandbenutzungs-
gebulhren zu entrichten, den Strand betritt und vorsatz-
lich die Strandbenutzungsgeblhren nicht entrichtet.

(2) Ordnungswidrig handelt im Sinne von § 18 Abs. 1 des Kommu-
nalabgabengesetzes, wer vorsatzlich Belege ausstellt, die in tat-
sachlicher Hinsicht unrichtig sind und dadurch ermdglicht, dass
Kurabgaben oder Strandbenutzungsgeblihren verkiirzt werden.

(3) VerstdRe der Wohnungsgeber/innen, ihnen Gleichgestellter so-
wie VerstoRe von deren Vertreter/innen gegen § 9 sind Ord-
nungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabga-
bengesetzes.

(4) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. (1) kdnnen mit einer GeldbuRe
bis zu € 2500,--, Ordnungswidrigkeiten nach den Abs. (2) und (3)
mit einer Geldbule bis zu € 500,-- geahndet werden.

§ 21 Datenverarbeitung

(1) Zur Ermittlung der Kurabgabepflichtigen und zur Festsetzung der
Kurabgabe im Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist
die Erhebung folgender Daten gemaR § 13 Abs. 1i. V. mit Abs. 3
Nr. 1 und § 11 Abs. 1 Nr. 2 Landesdatenschutzgesetz (LDSG)
vom 09.02.2000 (GVOBI. Schl.-H. 2000, S. 169) in der jeweils
gliltigen Fassung durch die Hansestadt Liibeck — Kurbetrieb
Traveminde - zulassig:

Personenbezogene Daten werden erhoben liber

a) Namen, Vorname(n), Anschrift, Geburtsdatum, Familiensta-
tus und ggf. Kontoverbindung (bei Einziehung und Erstattung
der Kurabgabe) des/r Kurabgabepflichtigen. Weiterhin tiber
einen zuerkannten Grad der Behinderung und ggf. das Merk-
zeichen B, sowie eine arztlich attestierte Bettlagerigkeit, so-
fern der Abgabe- oder Geblhrenpflichtige die entsprechende
Befreiung oder ErmaRigung in Anspruch nehmen will,

b) Name und Anschrift eines evtl. Handlungs- oder Zustellbe-
vollméchtigten durch Mitteilung oder Ubermittiung durch oder
Auswertung von
aa) Einwohnermeldeamtern
bb) Bereich Wirtschaft und Liegenschaften der Han-

sestadt Lubeck
cc) Bereiche Haushalt und Steuerung der Hansestadt Lubeck
dd) Bereich Stadtplanung und Bauordnung der
der Hansestadt Lubeck
ee) Grundbuchamt
ff) Meldescheinen der Beherbergungsstatten

Neben diesen Daten werden die fur die Errechnung und Festset-
zung der Kurabgabe erforderlichen Daten erhoben.

(2) Die Hansestadt Lubeck ist befugt, auf der Grundlage von Anga-
ben der Kurabgabepflichtigen und von Daten, die nach Abs. 1 an-
fallen, ein Verzeichnis der Kurabgabepflichtigen mit den fir die
Kurabgabeerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu
fuhren und diese Daten zum Zwecke der Kurabgabeerhebung
nach dieser Satzung zu verwenden und weiter zu verarbeiten.

TOP 5.1

Anlage Il
Neue Fassung

§ 18 ErmaRigungen

unverandert

§ 19 Ordnungswidrigkeiten

unverandert

§ 20 Datenverarbeitung

unverandert
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Alte Fassung

(3) Die Gemeinde behalt sich das Recht vor, sofern hierzu auf dem
Meldeschein die Einwilligung erteilt wird, personenbezogene Da-
ten zu eigenen Zwecken (Marketing), nicht fur Dritte zugénglich,
zu nutzen.

(4) Der Einsatz von technikunterstiitzter Informationsverarbeitung ist
zulassig.

§ 22 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Libeck, den 05.02.2018

Birgermeister

TOP 5.1

Anlage Il
Neue Fassung

§ 21 Inkrafttreten

unverandert

Libeck, den

Blrgermeister
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TOP 5.1
Anlage IV

4. Satzung zur Anderung der Satzung iiber die Ordnung im Strandgebiet des Ostsee-
heilbades Travemiinde (Strandsatzung) vom

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung flr Schleswig-Holstein in der Fassung vom
10.12.2014 (GVOBI. Schleswig-Holstein, S. 473) in Verbindung mit §§ 32 Abs. 2, 34 Abs. 1
des Landesnaturschutzgesetzes (LNatschG vom 24. Februar 2010 zuletzt geandert durch
Art. 2 Ges. v. 13.12.2018, GVOBI. S. 773) und § 1 der Landesverordnung zur Sondernut-
zung am Meeresstrand und Uber Schutzstreifen an Gewassern zweiter Ordnung vom 15. 11.
2018 (GVOBI. 2018, S. 751) wird die Satzung uber die Ordnung im Strandgebiet des Ostsee-
heilbades Travemiinde (Strandsatzung) vom 04.09.2003 (LUbecker Stadtzeitung vom
23.09.2003) in der Fassung der Anderungssatzung vom 02.05.2016 (Libecker Stadtzeitung
vom 17.05.2016) nach Beschluss durch die Blrgerschaft der Hansestadt Libeck vom

wie folgt geandert:

I_\

§ 2 - Betreten des Strandgebietes

§ 2 wird wie folgt neu gefasst:

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der Sommerkurzeit zum Verweilen nur
von Personen betreten werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Lubeck haben oder
b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

¢) Strandbenutzungsgebihr entrichtet haben oder

d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

e) zu 100 % schwerbehindert sind oder

f) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten sind, sofern eine standige Beglei-
tung notwendig ist und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Strandabschnitten der Strandkorbvermieter
aufzuhalten, auch wenn sie keinen Strandkorb mietet.
2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der Sommerkurzeit zum Verweilen
nur von Personen betreten werden, die
a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Liibeck haben oder
b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

c) Strandbenutzungsgeblihren entrichtet haben oder

d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

20 von 90 in Zusammenstellung



3)

f)

)

TOP 5.1

Anlage IV

zu 100 % schwerbehindert sind oder

die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten sind, sofern eine standige Beglei-
tung notwendig ist und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderteneingetragen ist
oder

im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbildungsverhaltnis stehen, wenn sie ih-
ren Hauptwohnsitz im Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der Hansestadt Liibeck mit giiltigem
Studentenausweis sind oder

Teilnehmer an Lehrgangen der Berufsbildungsstatte der Handwerkskammer oder der
Schleswig-Holsteinischen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten Strandgebietes und das Verweilen
auf folgenden Strandabschnitten

a)

b)

Strand am Brodtener Ufer:

Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt Méwenstein und einer gedachten Linie
in Richtung Norden zwischen dem Ende der wasserseitigen Steinschittung (Séhr-
manndamm) und dem Steilufer

Kurstrand:

Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu Beginn der Liegewiese und einer
gedachten Linie in 150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

Priwallstrand

Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern und einer
gedachten Linie in 120 Meter Entfernung Richtung Siidermole

sind frei.

2.

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Ldbeck, den Der Biurgermeister
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Alte Fassung

Satzung der Hansestadt Libeck Giber die Ordnung im Strand-
gebiet des Ostseeheilbades Travemiinde (Strandsatzung) vom
04.09.2003 in der Fassung der 3. Anderungssatzung vom
02.05.2016

§ 1 Anwendungsbereich

1) Diese Satzung findet auf die in Abs. 2 genannten Gebiete
des Ostseeheilbades Travemiinde Anwendung.

2) Zum Strandgebiet gehdren folgende Bereiche:

a) Kurstrand:
- Strand auf der Stadtseite zwischen der Nordermole
und der Abgrenzung bei der nérdlichen Abfahrrampe
(Promenadensteg)

b) Strand am Brodtener Ufer:

- Strand zwischen der Seebadeanstalt Méwenstein und
einer gedachten Linie in Richtung Norden zwischen
dem Ende der wasserseitigen Steinschittung (Séhr-
manndamm) und dem Steilufer

c) Priwallstrand:
- Strand auf dem Priwall zwischen der Stiidermole und
der Landesgrenze zu Mecklenburg Vorpommern

3)  Zur Verwirklichung des Rechts der Hansestadt Liibeck,
einen Teil des Meeresstrandes fiir den Badebetrieb oder
fir andere Zwecke zu nutzen (Sondernutzung nach § 34
Abs. 1 LNatSchG i.V.m. § 1 der Landesverordnung zur
Sondernutzung am Meeresstrand und Uber Schutzstreifen
an Gewassern Il. Ordnung), wird der Gemeingebrauch in
den der Sondernutzung unterliegenden Strandabschnitten
nach Abs. 2 entsprechend den Regelungen dieser Sat-
zung eingeschrankt.

4)  Unter Sommerkurzeit ist die Zeit vom 15. Mai bis zum 14.
September (einschlieRlich) eines jeden Jahres zu verste-
hen.

§ 2 Betreten des Strandgebietes

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten
werden, die

a) Kurabgabe oder Strandbenutzungsgebihr entrichtet
haben oder

b) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
c) zu 100 % schwerbehindert sind oder

d) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten
sind, sofern eine standige Begleitung notwendig ist
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten
eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Stran-
dabschnitten der Strandkorbvermieter aufzuhalten, auch
wenn sie keinen Strandkorb mietet.

2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten
werden, die

a) Kurabgabe oder Strandbenutzungsgebuhren ent-
richtet haben oder

b) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

TOP 5.1

Neue Fassung Anlage V

Satzung der Hansestadt Libeck tber die Ordnung im Strand-
gebiet des Ostseeheilbades Travemiinde (Strandsatzung) vom
04.09.2003 in der Fassung der 4. Anderungssatzung vom

§ 1 Anwendungsbereich

unverandert

§ 2 Betreten des Strandgebietes

1) Der Kurstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten
werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck ha-
ben oder

b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder

c) Strandbenutzungsgebiihr entrichtet haben oder

d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder

e) zu 100 % schwerbehindert sind oder

f)  die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten
sind, sofern eine standige Begleitung notwendig ist
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten
eingetragen ist.

Jede dieser Personen hat das Recht, sich in den Strandab-

schnitten der Strandkorbvermieter aufzuhalten, auch wenn sie
keinen Strandkorb mietet.

2) Der Priwallstrand darf vorbehaltlich des Absatzes 3 in der
Sommerkurzeit zum Verweilen nur von Personen betreten
werden, die

a) ihren Hauptwohnsitz in der Hansestadt Libeck ha-
ben oder

b) OstseeCard-Inhaber/Inhaberinnen sind oder
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3)

c) zu 100 % schwerbehindert sind oder

d) die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten
sind, sofern eine standige Begleitung notwendig ist
und dies im Ausweis der/des Schwerbehinderten

eingetragen ist oder

e) ihren gewdhnlichem Aufenthalt in der Hansestadt
Lubeck haben oder

f)  im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbil-
dungsverhaltnis stehen, wenn sie ihren Wohnsitz im
Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

g) Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der
Hansestadt Lubeck mit glltigem Studentenausweis
sind oder

h) Teilnehmer an Lehrgangen der Berufsbildungsstatte
der Handwerkskammer oder der Schleswig-Holstei-
nischen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten
Strandgebietes und das Verweilen auf folgenden Stran-
dabschnitten

a) Strand am Brodtener Ufer:
Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt M6-
wenstein und einer gedachten Linie in Richtung Nor-
den zwischen dem Ende der wasserseitigen Stein-
schittung (Séhrmanndamm) und dem Steilufer

b)  Kurstrand:
Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu
Beginn der Liegewiese und einer gedachten Linie in
150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

c) Priwallstrand
Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu
Mecklenburg-Vorpommern und einer gedachten Li-
nie in 120 Meter Entfernung Richtung Stidermole

sind ohne Entrichtung einer Kurabgabe oder Strandbenut-
zungsgeblhr gestattet.

§ 3 Verhalten im Strandgebiet

1)

2)

Jeder Strandnutzer hat sich wahrend der Sommerkurzeit
so zu verhalten, dass andere Erholungssuchende nicht
belastigt werden.

Insbesondere ist/sind

a) das Radfahren, Benutzen und Abstellen von Fahr-
zeugen - auller Kinderwagen und Rollstiihlen -,

b) musikalische Darbietungen sowie die akustische und
optische Wiedergabe mit technischen Geraten, so-
fern andere Strandbenutzer dadurch gestért werden
kénnen,

c) das Wegwerfen von Papier, Obst- und Speiseresten,
Flaschen, Glas, Zigaretten- und Zigarrenstummeln
und anderen Abfallen, auf3er in die dafiir aufgestell-
ten Behalter,

d) das Abbrennen offener Feuer, das Grillen sowie das
Lagern, ausgenommen das Strandgebiet nach § 1
Abs. 2 Buchstabe b),

e) das Aufstellen von Zelten, Wohnwagen sowie Wohn-
mobilen,

f)  das Steigenlassen mehrleiniger Drachen

verboten.

3)

TOP 5.1

c) Strandbenutzungsgebuhren entrichtet haben oder
d) das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder
e) zu 100 % schwerbehindert sind oder

f)  die Begleitperson einer/eines Schwerbehinderten
sind, sofern eine standige Begleitung notwendig ist
und dies im Ausweis der/des Schwerbehindertenein-
getragen ist oder

g) im Kurabgabenerhebungsgebiet in einem Ausbil-
dungsverhaltnis stehen, wenn sie ihren Hauptwohn-
sitz im Kurabgabenerhebungsgebiet haben oder

h) Studierende an den Hoch- und Fachschulen in der
Hansestadt Libeck mit glltigem Studentenausweis
sind oder

i)  Teilnehmer an Lehrgéngen der Berufsbildungsstatte
der Handwerkskammer oder der Schleswig-Holsteini-
schen Seemannsschule auf dem Priwall sind.

Das Wandern entlang der Wasserlinie des gesamten
Strandgebietes und das Verweilen auf folgenden Stran-
dabschnitten

a) Strand am Brodtener Ufer:
Strandabschnitt zwischen der Seebadeanstalt M6-
wenstein und einer gedachten Linie in Richtung Nor-
den zwischen dem Ende der wasserseitigen Stein-
schittung (S6hrmanndamm) und dem Steilufer

b) Kurstrand:
Strandabschnitt zwischen dem Promenadensteg zu
Beginn der Liegewiese und einer gedachten Linie in
150 Meter Entfernung Richtung Nordermole

c) Priwallstrand
Strandabschnitt zwischen der Landesgrenze zu
Mecklenburg-Vorpommern und einer gedachten Linie
in 120 Meter Entfernung Richtung Siidermole

sind frei.

unverandert
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TOP 5.1

Alte Fassung Neue Fassung Anlage V

3) Ballspiele sind an den vom Kurbetrieb dafiir eingerichte-
ten Standorten, sowie an den Strénden am Priwall und
am Brodtener Ufer gestattet, soweit dadurch Erholungs-
suchende nicht belastigt werden.

§ 4 Mitbringen von Hunden und Reiten unverandert

1)  Hunde durfen in der Zeit vom 1. April bis 30. September
(einschlieBlich) in das gesamte Strandgebiet au3er in den
daflir besonders gekennzeichneten Abschnitten (Hunde-
strand) nicht mitgebracht werden. Ausgenommen sind
Dienst-, Behindertenbegleit- und Blindenhunde, die ihrer
Bestimmung gemaf mitgefihrt werden.

2) Das Reiten istim gesamten Strandgebiet in der Zeit vom
1. April bis 30. September einschlielich verboten.

§ 5 Wasserfahrzeuge unverandert

1) Wasserfahrzeuge aller Art diirfen mit Genehmigung des
Kurbetriebs Traveminde nur am Kurstrand und am Pri-
walllstrand gelagert werden.

2) Wer Wasserfahrzeuge aller Art im gesamten Strandgebiet
zu Wasser bringen oder anlanden will, bedarf der Geneh-
migung des Kurbetriebs Travemunde, der diese nur im
Einvernehmen mit der zustandigen Behdrde erteilen
kann.

3) Die Abséatze 1 und 2 finden auf aufblasbare Schwimmhil-
fen, wie zum Beispiel Luftmatratzen, aufblasbare Gummi-
tiere, kleine aufblasbare Schlauchboote, keine Anwen-
dung.

§ 6 Gewerbliche Betitigung und Werbung unverandert

Im Strandgebiet sind gewerbliche Betatigung und Werbung
sowie das Ankleben, Anheften, Verteilen, Umhertragen oder
Umbherfahren von Plakaten oder plakatahnlichen Schriften,
Zetteln, Transparenten und sonstigen Werbetragern nur mit
widerruflicher Genehmigung des Kurbetriebes Travemiinde
erlaubt.

§ 7 Strandaufsicht unverandert

1)  Den Anordnungen der vom Kurbetrieb Travemiinde zur
Aufrechterhaltung der Ordnung am Strand angestellten
oder beauftragten Personen, die sich als solche auswei-
sen konnen, ist Folge zu leisten.

2) Personen, die diesen Anordnungen nicht folgen, kdnnen
von den in Abs. 1) genannten Personen des Strandes
verwiesen werden. Weigerungen werden als Hausfrie-
densbruch strafrechtlich verfolgt.

§ 8 Ausnahmegenehmigungen unverandert

Der Kurbetrieb Travemiinde kann unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs Ausnahmen von den Vorschriften
dieser Satzung genehmigen, die auch mit Auflagen und Bedin-
gungen verbunden sein kdnnen.

§ 9 Haftung unverandert
Die Hansestadt Libeck haftet nur, wenn der Schaden von ihr,

ihren Bediensteten oder von ihr beauftragten Personen vor-

satzlich oder grob fahrlassig verursacht worden ist. Dieses gilt

nicht bei einer Verletzung des Lebens, des Kérpers oder der
Gesundheit.

§ 10 Ordnungswidrigkeiten unverandert
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1)  Ordnungswidrig im Sinne des § 134 Abs. 5 Gemeindeord-
nung handelt, wer im Strandgebiet vorsatzlich oder fahr-
lassig entgegen

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

§ 3 Abs. 2 a) Rad fahrt, sonstige Fahrzeuge — aufder
Kinderwagen und Rollstiihlen- benutzt oder abstellt,

§ 3 Abs. 2 b) Musik darbietet oder mit technischen
Geraten akustische und/oder optische Wiedergaben
vornimmt, sofern andere Strandbenutzer dadurch
gestort werden kénnen,

§ 3 Abs. 2 c) Papier, Obst- und Speisereste, Fla-
schen, Glas, Zigaretten- oder Zigarrenstummel und
andere Abfalle wegwirft, ohne die dafiir aufgestellten
Behélter zu nutzen

§ 3 Abs. 2 d) offene Feuer abbrennt, grillt sowie la-
gert, ausgenommen das Strandgebiet nach § 1 Abs.
2 Buchstabe b),

§ 3 Abs. 2 e) Zelte, Wohnwagen sowie WWohnmobile
aufstellt,

§ 3 Abs. 2 f) mehrleinige Drachen steigen Iasst.

§ 4 Abs. 1 Hunde, aufRer in den dafiir besonders ge-
kennzeichneten Abschnitten (Hundestrand) und der
Zeit vom 1. April bis zum 30. September ( ein-
schlieBlich) mitfihrt, ohne dass es sich um bestim-
mungsgemal eingesetzte Dienst-, Behindertenbe-
gleit - oder Blindenhunde handelt,

§ 4 Abs. 2 in der Zeit vom 1. April bis zum 30. Sep-
tember reitet.

2)  Ordnungswidrigkeiten kénnen mit einer GeldbulRe geahn-
det werden. Sie betragt bis zu 500 Euro.

Libeck, den 02.05.2016

Der Blrgermeister
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.403 - Volkshochschule

TOP 5.2

» Nr. VO/2019/07035

offentlich

Liibeck, 21.01.2019

Bearbeitung: Bettina Juhlke (E-Mail: bettina.juhlke@luebeck.de Telefon: 122-4026)

Spendenannahme einer Geldspende der Possehl-Stiftung von bis
zu 600.000,00 Euro fiir die Fortfuhrung des Angebotes "Deutsch fur
alle - Sprachforderung fur Gefliichtete in Lubeck" in den Jahren

2019 und 2020

Beratungsfolge:
Datum Gremium
11.02.2019 Senat

21.02.2019  Schul- und Sportausschuss
12.03.2019 Hauptausschuss

28.03.2019 Burgerschaft der Hansestadt Libeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit

Nichtoffentlich zur Senatsberatung

Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Die Geldspende der Possehl-Stiftung Uber bis zu 600.000,00 Euro fiir die Fortfihrung des
Angebotes "Deutsch fur alle - Sprachférderung fur Geflichtete in Lubeck" fur die Jahre 2019

und 2020 wird angenommen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begrindung:

Die Malinahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Begriindung:

1.201 Haushalt und Steuerung
zustimmend

Ja

Nein

Besondere Belange von Kindern und
Jugendlichen werden nicht berthrt

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Nein
Ja

Fur die Mehrfachspende gilt nach Abschnitt 1. der Dienstanweisung zur Umsetzung von

§ 76 Abs. 4 GO:

Seite: 1/2
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Leistet ein/e Geberln in einem Haushaltsjahr mehrere Spenden, deren Gesamtwert die Wert-
grenze fur die Zustandigkeit als Einzelspende Uberschreitet, so entscheidet vom Zeitpunkt
der Uberschreitung der Wertgrenze das unter Zugrundelegung der Héhe des Gesamtwertes
der Spenden zustandige Organ Uber die Annahme oder Vermittlung der Spenden.

Mit der Spende iiber 600.000,00 Euro erreicht die Spendensumme der Possehl-Stiftung
im Jahr 2018 einen Gesamtwert von 4.127.540,00 Euro. Im_Zuge des Mehrfachspen-
denverfahrens ist die Biirgerschaft nach der am 21.03.2013 von ihr beschlossenen
Delegationsregelung fiir die Annahme dieser Einzelspende iiber 600.000,00 Euro zu-

standig.

Seit 2016 fuhrt die VHS Lubeck erfolgreich fur Geflichtete ohne BAMF-Forderung Intensiv-
Sprachkurse gemal Kurskonzept des BAMF-Integrationskurses (bis Ziellevel B1) bzw. der
Deutschsprachkursforderverordnung (DeuFéV) (bis Ziellevel C1) durch. Die Teilnehmenden
nehmen die Sprachkursangebote, die aufgrund des Konzeptes "Deutsch fur alle" (DFA) und
mit grof3zigiger Unterstlitzung durch die Possehl-Stiftung ermdéglicht werden, dankbar an.
Das Angebot soll in den Jahren 2019 und 2020 fortgeflihrt werden und die Possehl-Stiftung
hat dankenswerter Weise die Finanzierung fir diese beiden Jahre mit bis zu 600.000 Euro
zugesagt.

Seit Beginn der durch die Possehl-Stiftung geforderten Kurse konnte vielen Menschen die
deutsche Sprache naher gebracht und durch erzielte Sprachzertifikate nachgewiesen wer-
den. Damit konnte Uber die Vorbereitung fir Berufsorientierung, Berufsausbildung oder Be-
rufsausubung fur die Teilnehmenden und ihre Familien ein wesentlicher Schritt in Richtung
Integration erfolgen.

Anzahl Module / Unterrichtseinheiten (UE) / Teilnehmende (TN):

2016: 52 Sprachkursmodule mit 5.200 UE fir 835 TN (IST)

2017: 113 Sprachkursmodule mit 10.457 UE fir 1.549 TN (IST)

2018: 50 Sprachkursmodule mit 4.886 UE fir 655 TN (AKTUALISIERTE PROGNOSE)
2019: 55 Sprachkursmodule mit 6.032 UE fur 716 TN (PROGNOSE)

2020: 44 Sprachkursmodule mit 5.040 UE fir 530 TN (PROGNOSE)

Zusatzlich werden im Rahmen von “Deutsch fir alle® in Kooperation von VHS Libeck und
Familienzentren seit 2017 Kurse fur junge Mutter mit Kleinkindern (0-3 Jahre) sowie Schwan-
gere wohnortnah angeboten. Die Nachfrage fir dieses niedrigschwellige Kursangebot "Ma-
ma lernt Deutsch® mit Kinderbetreuung ist gro3. Ziele sind neben der Vermittlung sprachli-
cher Grundlagen auch die Starkung des Selbstbewusstseins, die Forderung interkultureller
Kompetenz und der Aufbau von Vertrauen in Kinderbetreuungseinrichtungen. Insgesamt soll
auf die Teilnahme an einem Sprachintensivkurs vorbereitet werden, sobald die Kinder in eine
Betreuung gehen kénnen.

Im Rahmen von “Deutsch fir alle® wird der Spracherwerb von Gefllichteten in Libeck auch
weiterhin mafRgeblich unterstitzt durch die von der VHS koordinierte Schulung und den Ein-
satz von ehrenamtlichen Sprachhelfer/innen.

Anlagen:

Senatorin Kathrin Weiher

Seite: 2/2
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Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041.7 - Liubecker Museen

TOP 5.3

» Nr. VO/2019/07137

offentlich

Liibeck, 06.02.2019

Bearbeitung: Dimitri Welitschko (E-Mail: dimitri.welitschko@luebeck.de Telefon: 122-4263)

Annahme einer Zuwendung der Friedrich-Bluhme-und-Else-Jebsen-
Stiftung uber 5.000 Euro fur die Ausstellung »Danziger Paramente«

im St. Annen-Museum.

Beratungsfolge:
Datum Gremium

25.02.2019 Senat

11.03.2019  Ausschuss fiir Kultur und Denkmalpflege  Offentlich

12.03.2019 Hauptausschuss

28.03.2019 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit

Nichtoffentlich zur Senatsberatung
zur Vorberatung
zur Vorberatung

zur Entscheidung

Offentlich
Offentlich

Die von der Friedrich-Bluhme-und-Else-Jebsen-Stiftung angebotene Zuwendung in Hohe
von 5.000 Euro fur die Prasentation der »Danziger Paramente« im St. Annen-Museum wird

angenommen.

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Begrindung:

Die MalRnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Begriindung:

1.201 Haushalt und Steuerung
zustimmend

Ja
Nein

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Nein
Ja

Rund die Halfte des berGhmten Danziger Paramentenschatzes gehort als Dauerleihgabe der
Evangelischen Kirche Hannover seit 1990 zu den Highlights des St. Annen-Museums. Es
handelt sich um kostbarste Gewander fur den Gottesdienst. Sie stammen aus der ehemali-
gen Marienkirche in Danzig und sind vorwiegend im 14. Jahrhundert entstanden. In der Kir-
che versteckt, Uberdauerten sie Reformation und Kriege. Erst im 19. Jahrhundert hat man sie
zufallig bei Bauarbeiten wiederentdeckt. Das macht sie so besonders wertvoll, wurden sie

Seite: 1/2
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doch Uber Jahrhunderte weder benutzt noch verandert.

Nach der Maueroffnung wurde ein Teil der textilen Schatze nach Libeck gebracht, wahrend
die andere Halfte sich weiterhin in Danzig - heute im Nationalmuseum - befindet. Die Danzi-
ger Paramente wurden in Lubeck einige Jahre nicht mehr gezeigt. Jetzt werden erstmals
wieder ausgewahlte Stlicke konservatorisch optimiert und ab Anfang 2019 in die Daueraus-
stellung des St. Annen-Museums integriert. Dabei wird grof3er Wert auf das Miteinander von
Glasmalerei und Altaren in Verbindung mit den symbolisch genutzten Gewandern gelegt. Sie
alle dienten dazu, den Gottesdienst als groRRes Fest fur die Christen zu gestalten.

Mit dem neu erdffneten Paramentenraum wird das St. Annen-Museum wieder um eine be-
deutende Attraktion reicher. Zugleich wird ein Katalog zu diesem Schatz erscheinen.

Die Dauerausstellung wird Uberwiegend aus Drittmitteln finanziert. Die Unterstutzung der
Bluhme-Jebsen-Stiftung leistet hierzu einen unverzichtbaren Beitrag.

Mit der Spende uiber 5.000,00 Euro erreicht die Spendensumme der Friedrich-Bluhme-
und-Else-Jebsen-Stiftung im Jahr 2018 einen Gesamtwert von 698.205,00 Euro. Im Zu-
ge des Mehrfachspendenverfahrens ist die Biirgerschaft nach der am 21.03.2013 von
ihr beschlossenen Deleqgationsregelung fiir die Annahme dieser Einzelspende iiber
5.000,00 Euro zustindig.

Anlagen:

Senatorin Kathrin Weiher

Seite: 2/2
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Hansestadt LUBECK %

» Nr. VO/2019/07088

offentlich

Liibeck, 29.01.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
4.041 - Fachbereichs-Dienste

Bearbeitung: Renate Heidig (E-Mail: renate.heidig@luebeck.de Telefon: 122-5701)

Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung (Bedarfsplani. S.v. § 7
KiTaG)

Bestandserhebung 2018/19 und
MaRnahmenplanung 2019/20 ff.

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
18.02.2019 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
07.03.2019  Jugendhilfeausschuss Offentlich zur Vorberatung
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
28.03.2019 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Begrindung dargestellten MaRnahmen (s. Tabelle kurz-, mittel-, langfristige
Planungen ab S. 10) werden in den Bedarfsplan i. S. des KiTaG aufgenommen.

2. Der gesamtstadtische Mehrbedarf im Haushaltsjahr 2019 fir die Umsetzung der Malinah-
men betragt 257.144,94 Euro.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: Bereich 1.210 - Haushalt und Steuerung:
Ergebnis: zustimmend

Bereich 1.160 — Frauenburo:
s. Anlage

Bereich 2.500 — Soziale Sicherung:
zustimmend

Bereich 5.610 — Stadtplanung:
zustimmend

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | x | Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt:

Seite: 1/2
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Begrindung: Eine Beteiligung von Kinderni. S. d. § 47 f
GO erfolgt im Rahmen der padagogischen
Arbeit in den betroffenen Einrichtungen

Die Malinahme ist: neu

freiwillig

X | vorgeschrieben durch: hinsichtlich des Be-
darfsplanes und der Ma3nahmenplanung
durch § 7 KiTaG

Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)

Begriindung:
s. Anlage

Anlagen:

Senatorin Kathrin Weiher

Seite: 2/2
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Begriindung

Der vorliegende Bericht der Kitabedarfsplanung gibt einen Uberblick tiber die aktuelle Versor-
gungssituation in der Kindertagesbetreuung in Lubeck zum Stichtag 31.12.2018.

Die Ubersicht des Angebotes in den Kindertageseinrichtungen im Lilbecker Stadtgebiet mit Platz-
zahlen und Versorgungsquoten in den unterschiedlichen Betreuungsformen, differenziert nach
Stadtteilen und Altersgruppen, ist in den Tabellen ,Platzangebot in den Stadtteilen* und ,Stadt
insgesamt” (im Anhang ab S. 15) dargestellt.

Mit der Mal3nahmenplanung ab dem Kita-Jahr 2019/20 wird fur die Trager der Kindertageseinrich-
tungen eine rechtzeitige Planungssicherheit zur Umsetzung der Angebotserweiterungen und
-veranderungen erreicht.

Praventive Bausteine

Die Anzahl der Geburten ist in Libeck 2018 um 1% zuriickgegangen, es wurden 1.969 Kinder
geboren. Alle Eltern von Neugeborenen erhalten mit einem Anschreiben nach der Geburt des Kin-
des in Verbindung mit dem ersten Elternbrief das Angebot des Willkommensbesuches. Die Eltern
werden damit von Beginn Uber die praventiven Angebote der Familienbildung, sowie Unterstut-
zungs- und Betreuungsangebote in Libeck und in ihrem Wohnumfeld informiert.

Die Anzahl der Willkommensbesuche 2018 konnte noch nicht abschlie3end ausgewertet werden.
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung waren 994 Besuche fur das Jahr 2018 bei Familien mit Neu-
geborenen registriert. Es bestehen Kooperationsvertrage zwischen dem Verbund Willkommens-
besuche und 56 hierfur qualifizierten Hebammen.

Mit den Geburtskliniken und den versorgenden Kinder- und Frauenéarzten wird an einer verstarkten
Kooperation gearbeitet, um noch mehr Familien mit dem Angebot des Willkommensbesuchs zu
erreichen. Die Lubecker Willkommensbesuche sind Bestandteil des Netzwerks Frihe Hilfen in
Lubeck.

Das Netzwerk der Friihen Hilfen zeichnet sich durch eine gute Kooperation der verschiedenen
Libecker Einrichtungen aus. Ein gut nachgefragtes Kooperationsprojekt der Frihen Hilfen, der
Volkshochschule und der Familienzentren ist das Angebot der ,Mama lernt Deutsch“-Kurse. Das
Land fordert die Familienzentren vorerst bis Ende 2019 zusatzlich im Schwerpunkt Integration, die
Mittel flieRen in die ,Mama lernt Deutsch-Kurse". Es sind stadtweit 14 Gruppen entstanden, darun-
ter auch eine Alphabetisierungsgruppe. Es haben bisher rd. 180 Frauen mit ca. 140 Kindern aus
unterschiedlichen Herkunftslandern an den niedrigschwelligen Sprach- und Orientierungskursen
teilgenommen. Die Frauen nehmen gemeinsam mit ihren jungen Kindern an den Kursen teil, ma-
chen erste Schritte im Spracherwerb und lernen das Bildungssystem kennen. Die Kursleiterinnen
wurden von der Volkshochschule auf die Sprachvermittlung vorbereitet. Die Possehl-Stiftung un-
terstiitzt das Projekt. Auch in Nachbarschaftsbiros und bei den Frihen Hilfen im Kinderschutz-
zentrum konnten durch diese Kurse Frauen erreicht werden, die regulare Sprachkurse noch nicht
in Anspruch nehmen und auf diesem Weg auch mit weiterfihrenden Angeboten vertraut gemacht
werden konnen.

Informationen zu den Angeboten der Kindertagesbetreuung und zu Unterstiitzungsangeboten er-
reichen nicht alle Familien gleichermafRen. Durch die Teilnahme am Bundesprogramm Kita-
Einstieg: Bricken bauen in frithe Bildung* konnte ein zusétzliches praventives Angebot geschaffen
werden. Die BQL - Berufsausbildungs- und Qualifizierungsagentur Libeck GmbH setzt das Pro-
grammkonzept in Libeck um, in dem der Zugang zur Kindertagesbetreuung vorbereitend und un-
terstiitzend begleitet wird. Ziel ist es, Familien Giber das Angebot der frihkindlichen Bildung aufzu-
klaren und den Kindern frithe Bildungschancen zu eréffnen.
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Versorgungssituation in der Kindertagesbetreuung

In Kitas und in der Kindertagespflege werden im Vergleich zum Vorjahr rd. 140 Platzen zusatzlich
genutzt. Bei zunehmender Kinderzahl konnten die Versorgungsquoten durch gleichzeitigen Aus-
bau des Angebotes stabil gehalten bzw. leicht erhdéht werden.

Altersgruppe Standorte Versorgungsquote
Kinder unter drei Jahren in Kitas und Kindertagespflege 40%
Kinder ab 3 Jahren bis in Kindertageseinrichtungen 85%
Schuleintritt
Kinder im Grundschulalter Ganztagsbetreuung in Schule und Hort 59%

Kinder unter drei Jahren

Die Anzahl der Kinder in dieser Altersgruppe ist mit 5.839 Kindern wie im Vorjahr um 2% leicht
gestiegen. Im Kindergartenjahr 2018/19 wird bei den Kindern unter 3 Jahren eine Versorgungs-
guote, berechnet auf der Grundlage von 3 Jahrgéngen, von 40% wie im Vorjahr erreicht. In den
Kitas wurden 41 Platze zusatzlich fur Krippenkinder genutzt. In Kindertagespflegestellen wurden
38 Platze mehr von Kindern unter drei Jahren belegt.

Im aktuellen Kita-Jahr werden wie im Vorjahr 27% der Kinder durch jetzt 1.577 Krippenplatze in
Kitas versorgt. 773 Kinder besuchen eine Kindertagespflegestelle, das sind wie im Vorjahr 13%
der Kinder unter drei Jahren.

Eine Ubersicht der Versorgungssituation fir das Lubecker Stadtgebiet mit Platzzahlen und Ver-
sorgungsquoten differenziert nach Betreuungsformen, Stadtteilen und -bezirken befindet sich im
Anhang (Tab. ,Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen* S. 26).

Kinder unter drei Jahren werden zu 92% ganztags in Kitas betreut und geftrdert, 7% der Kinder
nutzen einen Dreiviertelplatz inklusiv Mittagessen und 1% verbringen den halben Tag in der Kin-
dertageseinrichtung. Im Krippenbereich haben 26% der Kinder einen Migrationshintergrund (Vor-
jahr 25%).

In der Kindertagespflege werden 33% der aufgenommenen Kinder bis zu 25 Stunden, 19 % bis zu
30 Stunden und 47% Uber 30 Stunden wdchentlich betreut. Der Anteil der Kinder mit Migrations-
hintergrund liegt hier bei 23%.

Die Anzahl der Kinder unter einem Jahr, die offentlich betreut werden, liegt weiter bei unter 0,5%
(in Kitas 15 Kinder, in Kindertagespflege 13 Kinder).

Die BaumalRnahmen in den stadtischen Kitas Dr. Julius-Leber-Stral3e und Klipperstrale werden
im Frihjahr 2019 beendet sein, so dass aktuell rd. 23 nicht belegte Krippenplatze noch im laufen-
den Kita-Jahr wieder zur Verfiigung stehen.

Die bereits durch die Burgerschaft beschlossene Kita-Planung (VO/2017/05187) im Baugebiet
Kepler-Quartier wird umgesetzt. Der Neubau wird voraussichtlich im Sommer 2019 fertig sein.
Eine vorherige Teiler6ffnung wird derzeit geprift. Dort werden rd. 25 zusatzliche Krippenplatze
angeboten.

Die Bauarbeiten fur die neue Kita auf dem Gelénde der Grundschule Lauerholz (VO/2018/06245)
beginnen in 2019, dort entsteht eine zusatzliche Krippengruppe.

An der Versorgung der Kinder unter drei Jahren betragt der Anteil der Kindertagespflegeplatze
aktuell 33% (Vorjahr 32%). Der Blrgerschaftsbeschluss, mittelfristig einen Anteil der Kindertages-
pflege von 20% zu erreichen, wird durch den Ausbau von Krippenplatzen in Kitas weiter verfolgt.

In den geplanten neuen Wohngebieten im Libecker Stadtgebiet sind derzeit zehn zusétzliche Kin-
dertageseinrichtungen fir die wohnortnahe Versorgung vorgesehen. (s. Tabelle, S.9)
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Kinder im Elementarbereich

In den Lubecker Kitas werden im aktuellen Kindergartenjahr 5.453 Kinder im Kindergartenalter (3
Jahre bis Schuleintritt) mit einem Kindergartenplatz versorgt. Die Versorgungsquote liegt, berech-
net auf der Grundlage von 3,5 Jahrgangen bei 85% (Vorjahr 85%). Die Anzahl der Kinder im Kin-
dergartenalter in Libeck blieb mit 6.378 Kindern stabil.

In der Kita am Schellbruch in St. Gertrud konnte eine zusatzliche Naturgruppe eréffnet werden.

In der Gemeinschaftsunterkunft OstseestralRe in Traveminde wurde fur die dort lebenden Fami-
lien ein Betreuungsangebot eingerichtet. Auch die Kinderstube Traveminde wurde um eine Na-
turgruppe erweitert.

Die Ganztagsbetreuung wird fir 75% der Kinder (Vorjahr 74%) genutzt. Ein Dreiviertelplatz, eine
sechsstindige Betreuung mit Mittagessen, wird von 18% der Kinder belegt. Hierzu gehoéren auch
die Kinder mit Behinderungen, die in der Regel 6 Stunden in der Kita betreut werden. 7% der Kin-
der besuchen die Kita halbtags fur 5 Stunden.

Insgesamt werden 91% (Grundlage 3,5 Jg.) der Kinder im Kindergartenalter in der 6ffentlichen
Kindertagesbetreuung betreut und gefdrdert. In Kindertagespflegestellen werden 348 Kinder im
Kindergartenalter bedarfsgerecht betreut.

In den Libecker Kindertageseinrichtungen werden 144 Kinder mit Fluchterfahrung im Elementar-
bereich und 38 Kinder im Krippenbereich gefdrdert. In Kindertagespflegestellen werden 42 Kinder
Uber drei Jahren und 50 Kinder unter drei Jahren mit Fluchterfahrung betreut. Anfang 2019 lebten
in Lubeck 98 Kinder im Kindergartenalter und 131 Kinder unter drei Jahren in Gemeinschaftsun-
terkinften.

Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund im Elementarbereich der Kitas liegt bei 33% (Vor-
jahr 32%). Der Anteil der Kinder mit Sprachférderbedarf im Elementarbereich der Kitas liegt im
gesamtstadtischen Durchschnitt stabil bei 39%. Dazu gehéren auch Kinder ohne Migrationshinter-
grund, die die deutsche Sprache noch nicht ihrem Alter entsprechend entwickelt haben. Das Land
fordert die zusatzliche Sprachbildung, die Mittel stehen den Kindertageseinrichtungen nach Mel-
dung der Anzahl der Kinder zur Verfigung. Der Bedarf variiert zwischen den Stadtteilen von 24%
in St. Jurgen bis zu 79% in Moisling.

Fur die Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft in der OstseestraRe wurde eine Kinderbetreuung
durch die Johanniter vor Ort eingerichtet, die als Kitaangebot gefordert wird. Am Bedarf der Fami-
lien orientiert, werden Kinder im Elementaralter und auch Krippenkinder betreut. Die Eltern kénnen
an Sprachkursen teilnehmen. Einige Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft werden in umlie-
genden Kindertageseinrichtungen in Travemiinde betreut.

Durch die bereits beschlossene Kitaplanung (VO/2017/05187) fiur das Kepler-Quartier in Marli /
Brandenbaum entstehen noch im laufenden Kindergartenjahr rd. 40 zusétzliche Platze. Ein Tell
des Platzangebotes wird bereits im Ubergangsquartier in der Thomas-Mann-Strale genutzt.

Die stadtische Kita Dr.-Julius-Leber-Straf3e soll im Mai 2019 wieder erdffnet werden, so dass noch
im laufenden Kindergartenjahr in der Innenstadt wieder 30 Elementarplatze mehr angeboten wer-
den kdnnen. Mit der Neueroffnung der stadtischen Kita Klipperstral3e in Buntekuh, voraussichtlich
April 2019, werden nach der Umstrukturierung rd. 60 Platze fur Kinder im Kindergartenalter vor Ort
sein.

Durch die geplante Kita im Baugebiete Rothebek in St. Jirgen / Schiereichenkoppel werden rd. 30
zusatzliche Elementarplatze voraussichtlich in 2020 entstehen.

Fur die nachsten Jahre wird mit einer steigenden Anzahl der Kinder im Kindergartenalter in
Libeck gerechnet. Die Entwicklung wird durch den Ausbau zusatzlicher Kindertageseinrichtungen
flr die gréReren neuen Wohngebiete im Libecker Stadtgebiet begleitet.

Der Elementarbereich in Kindertageseinrichtungen wird bedarfsgerecht bis zu einer Versorgungs-

guote von vorerst 90% ausgebaut.
5
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Integration / Inklusion in Kindertageseinrichtungen

Die Angebotsplanung fir die Versorgung der Kinder mit Behinderungen in Libeck im Sinn der UN-
Behindertenrechtskonvention wird regelmaRig mit dem fir die Eingliederungshilfe zustandigen
Bereich Soziale Sicherung und in Zusammenarbeit mit den Kitatragern abgestimmt. Die Weiter-
entwicklung wird durch die wohnortnahe Versorgung der Kinder mit Kitaplatzen und durch die An-
passung der Rahmenbedingungen fur die Inklusion in Kitas fachbereichsibergreifend verfolgt.

Im aktuellen Kita-Jahr werden in den Lubecker Kindertageseinrichtungen (Stichtag 31.12.2018)
290 Kinder (Vorjahr 267) mit Behinderungen im Elementarbereich betreut. Von den 290 Kindern
mit Behinderungen werden 82 Kinder (Vorjahr 67 Kinder) in 43 Kitas im Rahmen einer Einzelinteg-
rationsmalRnahme in Regelgruppen betreut. 164 Kinder mit Behinderungen werden in Integrati-
onsgruppen und 43 Kinder in heilpadagogischen Kleingruppen betreut.

Kinder mit Behinderungen werden in der Regel 6 Stunden in Kindertageseinrichtungen betreut und
geférdert. Eine Ganztagsbetreuung von Kindern mit Behinderung soll ab dem Kita-Jahr 2019/20
zunachst in vier Modellkitas erprobt werden. Geplant ist, je eine Integrationsgruppe zunéachst bei
grol3en Einrichtungen (Kitawerk, HL, Kinderwege, Vorwerker Diakonie) anzubieten, die bereits als
ganztagige Regelintegrationsgruppe gefuhrt wird.

Mit steigender Kinderzahl nimmt auch die Nachfrage nach Kitaplatzen fur Kinder mit Behinderun-
gen zu. In Abstimmung mit dem Bereich Soziale Sicherung wurden weitere Malinahmen entwi-
ckelt.

In der Kita Kreuz in St. Jirgen wurde eine Gruppe zum Kita-Jahr 2018/19 zur Integrationsgruppe
umgewandelt.

Das Haus fir Spiel- und Beschaftigungstherapie, ein ausschlielich heilpadagogisches Angebot,
wurde vom UKSH an Kinderwege gGmbH Ubergeben und in Abstimmung mit der Jugendhilfepla-
nung und dem Bereich Soziale Sicherung (VO/2017/05187) in eine integrative Kita umstrukturiert.
Aktuell werden bereits 30 Kinder im Ubergangsquartier in der Thomas-Mann-StraRe betreut bis
der Neubau im Baugebiet Kepler-Quartier in St. Gertrud bezogen werden kann.

Eine fur die Kita St. Christophorus Il zum Sommer 2019 vorgesehene Integrationsgruppe kann
durch verschobene Baumalinahmen voraussichtlich in 2020 erdffnet werden.

Fur die Neuer6ffnung der Kita KlipperstralRe ist die Umwandlung in eine integrative Kita vorgese-
hen. Zum kommenden Kita-Jahr sollen zwei Elementargruppen in Integrationsgruppen umgewan-
delt werden. Ergénzend konnen auch hier bei Bedarf Kinder im Rahmen einer Einzelintegrations-
mafinahme betreut und geférdert werden

Die Kita Bildungshaus 1-10 an der Schule Lauerholz wird auf dem Schulgelande neu gebaut und
um eine Krippengruppe und eine Integrationsgruppe erweitert (VO/2018/ 06245). Die Einrichtung
arbeitet in Kooperation mit der Schule Lauerholz im Rahmen eines integrativen Konzeptes eng
zusammen.

Schulkindbetreuung / Ganztag an Schule

In Lubeck werden aktuell 59% (Vorjahr 57%) aller Kinder im Grundschulalter verlasslich versorgt.
Von den 7.154 Kinder werden im laufenden Schuljahr 57% (Vorjahr 56%) im Anschluss an den
Schulvormittag direkt an den Grundschulen betreut. In den Horten der Kindertageseinrichtungen
werden noch 2% der Kinder am Nachmittag betreut.

Die Anzahl der Lubecker Kinder in dieser Altersgruppe ist um rd. 1% zurlickgegangen.

Die Anzahl der betreuten Grundschulkinder im Ganztagsbereich der Schulen ist weiter gestiegen,
es werden im Vergleich zum Vorjahr 29 Kinder mehr betreut. Am Stichtag 31.12.2018 besuchten
4.050 Kinder die Ganztagsbetreuung in den Libecker Grundschulen.

Die Betreuungszeiten sind in der Tabelle ,Betreuungsangebote an Grundschulen®, S. 27/28 dar-
gestellt. In der Héalfte der Ferienzeit ist eine ganztagige Betreuung taglich sichergestellt. Darlber
hinaus bietet der Trager Kinderwege gGmbH bei Betreuungsengpassen individuelle Lésungen in

6
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den SchlieBungszeiten stadtweit an. Die generelle Ausweitung der Betreuungstage in den Ferien
befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Auf der Grundlage der Beschlusslage zur Weiterentwicklung des Konzeptes ,Ganztag an Schule”
(VO/2016/03725) haben zuséatzliche Schulstandorte mit dem Betreuungskonzept begonnen. Im
Schuljahr 2018/19 arbeiten an inzwischen 31 Grundschulen die Trager der Ganztagsbetreuung mit
den Schulen im Rahmen eines gemeinsam entwickelten Konzeptes zusammen. Zusatzlich werden
Ganztagsstandorte mit einem Modul Ganztags-Plus ausgestattet (15 Kinder: 2 Personalstellen).
Die temporare Arbeitsgruppe (VO/2018/05900) zum Thema Ganztag an Schule aus Vertretern der
Verwaltung, der Trager, der Elternschaft und der Politik hat zur nachhaltigen Weiterentwicklung
der Qualitat Ideen fur mogliche Standards entwickelt. Diese wurden in einem Eckpunktepapier
zusammengefasst, das der Politik vorliegt.

Im Kita-Jahr 2018/19 werden noch 108 Grundschulkinder (Vorjahr 163 Kinder) nach dem Schul-
vormittag in Kindertageseinrichtungen betreut, das sind 2% der Libecker Kinder dieser Alters-
gruppe.

Zwei Kitatrager haben Ihre Hortgruppen (je 15 Platze) zum Ende des Kita-Jahres 2017/18 einge-
stellt. Bei Kinderwege gGmbH wurde die Kapazitdt des Hortes der Kita Beruf und Kind in die
Schulkindbetreuung ,Ganztag an Schule® in der direkt benachbarten Grundschule Schdnbdcken
integriert. Auch an der Domschule in der Innenstadt wurde der Hort in die Schulkindbetreuung
integriert. Alle Kinder werden am selben Standort nach dem Konzept ,Ganztag an Schule" ver-
sorgt.

An der Paul-Klee-Schule startete zum Sommer 2018 ,,Ganztag an Schule® in der Tragerschaft des
CVJIM, der Hort wurde in die Schulkindbetreuung integriert.

Die frei werdenden Hortmittel aller drei Standorte werden fiir die Umsetzung der Schulkindbetreu-
ung an den Schulen eingesetzt.

Aktuell werden sechs Hortgruppen angeboten, die vorerst bestehen bleiben. An zwei Standorten
sind die Gruppen nicht ausgelastet. Der Hort in der Kita Kleine Strolche in St. Lorenz Nord ist nur
zu 60% belegt. Der Hort in der Kita Schatzinsel in Kiicknitz wird mit 10 Kindern nur zu 2/3 genutzt.
In den Kitas mit Hortgruppen kénnen bei frei werdenden Hortraumen bendtigte Platze fur Kinder
im U3- und Elementarbereich geschaffen werden.
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Bedarfsentwicklung
Auf der Grundlage des Melderegisters kdnnen die Kinderzahlen, der aktuell in Libeck lebenden
Kinder im Kindergartenalter, hochgerechnet werden. Die Kinderzahl steigt demnach weiter an.

Hochrechnung auf der Grundlage des Melderegisters - Stand 30.06.2018
Kita-Jahr 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22
Anzahl der Kinder von 3-6,5 J. 6.378 6.527 6.725 6.761

Um das angestrebte Versorgungsziel von vorerst 90% im Elementarbereich zu erreichen, missten
im laufenden Kita-Jahr rd. 290 Platze mehr in Kindertageseinrichtungen zur Verfigung stehen.
Derzeit werden entsprechend viele Kinder dieser Altersgruppe noch in Kindertagespflegestellen
betreut. Auf Grund weiter steigender Kinderzahlen und noch zunehmender Nachfrage wird der
Ausbau des Angebotes dariiber hinaus geplant.

Der Ausbau fur die bedarfsgerechte Versorgung fur Kinder unter drei Jahren und im Elementarbe-
reich ist durch zusatzliche Kindertageseinrichtungen in den geplanten neuen Wohngebieten vor-
gesehen sowie in Bestandskitas z. B. bei Verlagerungen (s. S. 9). Begrenzte Platzzuwachse kon-
nen in 5-6 Kindertageseinrichtungen entstehen, wenn die Schulkindbetreuung an die benachbar-
ten Schulen verlegt wird.

Die Offnungszeiten der Kindertageseinrichtungen werden dem Bedarf entsprechend angepasst.
Auf der Grundlage der politischen Beschlusse (VO/2017/05551) kdnnen die Jahresoffnungstage
von 225 Tage auf 235 erhoht werden. Im laufenden Kita-Jahr bieten bereits 20 Trager mit 61 Ein-
richtungen die Neuerung zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf an. Die Forderung
wurde entsprechend angepasst.

Fir den stadtischen Kitatréager gilt, dass die SommerschlieBungszeit ab 2019 nur noch zwei Wo-
chen betragen soll. Ziel ist es, die erweiterten Jahresoffnungstage von 235 Tagen und die Som-
merschlielBungszeit von hdchstens 2 Wochen mit allen Tréagern fir ihre Kitas in den Zielvereinba-
rungen der Budgetvertrage ab 2020 festzuschreiben (VO/2018/06531).

Der Bedarf an zusatzlichen taglichen Offnungsstunden fiir die Kitas wurde bei den Tragern in
2018 abgefragt und in einer Vorlage dargestellt (V0/2018/06321), die im September von der Bur-
gerschaft beschlossen wurde. In der Liste der MaBhahmenplanung ab S. 10 sind die Anpassun-
gen nach Kitas differenziert aufgefihrt. Es werden, in Abstimmung mit den jeweiligen Tragern,
auch Reduzierungen der Offnungszeit dort vorgenommen, wo die erweiterten Offnungszeiten nicht
in vollem Umfang in Anspruch genommen wurden.
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Wohnungsbaugebiete
Mit dem Fachbereich Planen und Bauen wird frihzeitig der Kita- und Schulbaubedarf in geplanten
Baugebieten abgestimmt. Abhangig von der Anzahl der geplanten Wohneinheiten und der vor-

handenen Infrastruktur im Umfeld werden zuséatzlich notwendige Einrichtungen angemeldet und in
den Gebieten beriicksichtigt.

TOP 5.4

Kitaplanung in zukunftigen Wohngebieten — Stand Dez ~ ember 2018
Stadtteil Gebiet geplante angestrebter Kitaplanung
Wohn-- Abschluss
einheiten [ B-Plan-Verfahren
02. Geniner Ufer 680 IvV/ 2020 5 Gruppen, im Baugebiet
St. Jurgen
02. Rothebek 110 B-Plan liegt vor | 3-4 Gruppen, im Baugebiet
St. Jurgen
04. Buntekuh / 142 I1/2019 4 Gruppen, im Baugebiet
Buntekuh Pinassenweg
05. Ehemaliger Giter- 320 I/ 2020 3 -4 Gruppen, im Baugebiet
St. Lorenz Sud [ bahnhof
06. Friedhofsallee 125 IV /2020 4 Gruppen, im Baugebiet *
St. Lorenz Nord
06. St. Lorenz | Marie-Juchacz- 0 [1/2020- 3-4 Gruppen im Baugebiet**
Nord Weg*
06. Schlachthof- 130 - Gruppen noch nicht konkret,
St. Lorenz Nord | gelande im Baugebiet
07. Kepler-Quatrtier, 210 I1/2018 4,5 Gruppen, im Baugebiet bereits
St. Gertrud Am Ahrenfeld Beschluss gefasst |im Bau
07. Schlutuper Stral3e 420 I/ 2020 4 Gruppen, im Baugebiet
St. Gertrud / Lauerhofer Feld
07. Am Waldsaum / 200 [/ 2020 2-3 Gruppen, im Baugebiet, altern.
St. Gertrud ehem. Volksfestplatz Erweiterung Kita Rudolf-Groth-Park
10. Neue Teutendorfer 550 I/ 2020 2 Kitastandorte, je 3-4 Gruppen,
Travemiinde Siedlung im Baugebiet
10. Howingsbrook 130 - Gruppen noch nicht konkret,
Travemiinde im Baugebiet*

* Verlagerung und Erweiterung einer Bestandskita geplant
* * Ersatzstandort fur B-Plan Triftstraf3e, dort konnte kein Kitastandort beriicksichtigt werden, Verlagerung
und Erweiterung einer Bestandskita geplant

Es liegen mehrere Anfragen von Tragern fur den Betrieb zusatzlicher Kindertageseinrichtungen
vor. Sobald die Entwicklung der Baugebiete entsprechend vorangeschritten ist, wird unter Bertick-
sichtigung der jeweiligen Begebenheiten wie z. B. der dortigen Eigentumsverhéltnisse und der zu
beachtenden Vergabevorgaben der Trager ermittelt.

Fur das Wohngebiet Rothebek wird aktuell das Interessenbekundungsverfahren vorbereitet. Die
Aufnahme in den Bedarfsplan wurde bereits im November 2017 beschlossen (VO/2017/05187).

Als Planungsgrundlage fur weitere Verfahren werden in der hier vorliegenden MalRhahmenplanung
Kitas in funf weiteren zukinftige Wohngebiete aufgenommen.
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MafRnahmenplanung

Die vorgesehenen MaRRnahmen werden in den folgenden Tabellen in der zeitlichen Reihenfolge
ihrer geplanten Umsetzung, differenziert nach Stadtteilen, dargestellt (i. S. d. Kindertagesstatten-
gesetzes § 7,3).

Die Planung wurde mit der Fachgruppe der Libecker Kitatrager abgestimmt.

Im Krippenbereich werden 5 zusétzliche Platze zum kommenden Kita-Jahr eingerichtet.

Im Elementarbereich entstehen 70 zusatzliche Platze durch die aktuelle Planung, davon kénnen
durch Umwandlungen in Integrationsgruppen 8 Platze zusatzlich fur Kinder mit Behinderungen
genutzt werden. Weitere 270 Krippen- und Elementarplatze befinden sich noch in der Umsetzung,
die bereits durch vorherige Planungen beschlossen wurden.

Die fUr das Kita-Jahr 2019/20 vorgesehenen Maflinahmen sind im Haushalt entsprechend geord-

net.

Kurzfristige Mal3Bnahmen fir das Kindergartenjahr 201

9/20

Stadtteil

MafRnahme

Lfd.
Forderung
pro Jahr

Haushalts-
wirksam
2019

01.
Innenstadt

Hansestadt Lubeck

Kita Dr.-Julius-Leber-Stral3e

Umwandlung der Gruppenstruktur von drei altersge-
mischten Gruppen Krippe / Elementar (je 5+10 Platze,
8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe (5+10 Platze,
6 Std.,), eine Krippengruppe (10 Platze, 8,1 Std.) und
eine Elementargruppe (20 Platze, 8,1 Std.)

-52.016,11

-21.673,38

02.
St. Jurgen

Kitawerk der Gemeindediakonie

Kita St. Aegidien:

Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.

12.229,15

5.095,48

02.
St. Jurgen

Kinderwege gGmbH

Kita Die Stadtmause:

Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.

Erweiterung der Krippenkleinstgruppe (5 Platze) in

eine altersgemischte Gruppe Krippe / Elementar (5+10
Platze)

63.699,46

26.541,44

02.
St. Jurgen

Kindertagesstatte im Krankenhaus Sid e. V.

Kita KiKS!

Erweiterung der Betreuungszeit von zwei Krippengrup-
pen und einer altersgemischten Gruppe von 8,1 Std. auf
9 Std.

38.270,03

15.945,85

02.
St. Jurgen

Kinderwege gGmbH

Sportkita:

Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.

12.229,15

5.095,48

39 von 90 in Zusammenstellung

10




TOP 5.4

Stadtteil

MafRnahme

Lfd.
Forderung
pro Jahr

Haushalts-
wirksam
2019

02.
St. Jurgen

UKSH

Unizwerge:

Erweiterung der Betreuungszeit einer Krippengruppe
von 9 Std. auf 10 Std. und

Erweiterung der Betreuungszeit einer Elementargruppe
von 8,1 Std. auf 10 Std. und

Ubernahme einer bestehenden Elementargruppe 8,1
Std. in die offentliche Férderung

112.564,93

46.902,05

02.
St. Jurgen

UKSH

Bildu ngshaus 1-10:

Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 9 Std. auf 10 Std.

12.229,15

5.095,48

02.
St. Jurgen

Landwege e.V.

Landkindergarten

Umwandlung einer altersgemischten Gruppe Krip-
pe/Elementar (5+10 Platze, 8,1 Std.) in eine Elemen-
tar/Naturgruppe (18 Platze, 8,1 Std.)

-7.918,78

-3.299,49

03. Moisling

Katholische Pfarrei zu den Lubecker Martyrern

Kita St. Franziskus:

Anpassung der Betreuungszeit der altersgemischten
Gruppe von 10 Std. auf 9 Std.

Erweiterung der Betreuungszeit der Krippengruppe von
6 Std. auf 8,1 Std.

43.968,97

18.320,40

03. Moisling

Hansestadt Lubeck

Kita Bruder-Grimm-Ring:

Anpassung der Betreuungszeit der Krippengruppe von
10 Std. auf 8,1 Std.

-27.487,62

-11.453,18

03. Moisling

Hansestadt Libeck

Kita Moislinger Berg:

Anpassung der Betreuungszeit der Krippengruppe von
10 Std. auf 9 Std.

-14.467,18

-6.027,99

04.
Buntekuh

Sprungtuch e. V.

Kita/ Familienzentrum Buntekuh:

Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe 6 Std. auf 8,1 Std.

28.534,66

11.889,44

04.
Buntekuh

Hansestadt Lubeck

Kita Hudekamp:

Einrichtung einer altersgemischten Gruppe Krippe
/[Elementar(5+10 Platze, 6 Std.)

81.527,65

33.969,85
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Stadstteil Maflinahme Lfd. Haushalts-
Forderung wirksam
pro Jahr 2019
04. Hansestadt Lubeck
Buntekuh Kita Klipperstral3e:
Umwandlung von zwei Elementargruppen (20 Platze, 5
Std.) in zwei Integrationsgruppen (4+11 Platze, 6 Std.);
Reduzierung der Betreuungszeit einer Elementargruppe
8,1 Std. auf 6 Std. und Umwandlung einer Krippengrup-
pe (10 Platze, 8,1 Std.) in eine altersgemischte Gruppe
Krippe/Elementar (5+10 Platze, 8,1 Std.)
-24.948,97 | -10.395,40
04. Hansestadt Lubeck
Buntekuh Kita Schaluppenweg:
Umwandlung der altersgemischten Gruppe Krip-
pe/Elementar (5+10 Platze, 10 Std.) in eine Krippen-
gruppe (10 Platze, 10 Std.)
8.792,22 3.663,43
05. Kinderwege gGmbH
St. Lorenz Sud | Kita Kinderclub:
Anpassung der Betreuungszeit einer Integrationsgruppe
10 Std. auf 9 Std. und
Erweiterung der Betreuungszeit einer Krippengruppe
von 8,1 Std. auf 9 Std.
4.614,53 1.922,72
06. Kinderwege gGmbH
St. Kita Roggenhorst:
Lorenz Nord Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.
12.229,15 5.095,48
06. Kinderwege gGmbH
St. Kita Unter der Kastanie:
Lorenz Nord Erweiterung der Betreuungszeit einer Elementargruppe
von 8,1 Std. auf 9 Std.
8.828,80 3.678,67
06. Deutscher Kinderschutzbund
St. Forscher Kita Spielen und Lernen:
Lorenz Nord Erweiterung der Betreuungszeit einer Elementargruppe
von 8,1 Std. auf 9 Std.
8.828,80 3.678,67
06. Deutscher Kinderschutzbund
St. Bewegungskita Weltenbummler:
Lorenz Nord Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.
12.229,15 5.095,48
06. Hansestadt Lubeck
St. Kita Malenter Stral3e:
Lorenz Nord Anpassung der Betreuungszeit der Krippengruppe von
10 Std. auf 9 Std.
-14.467,18| -6.027,99
12
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Stadstteil Maflinahme Lfd. Haushalts-
Forderung wirksam
pro Jahr 2019
06. Kleine Strolche e. V.
St. Kita Kleine Strolche:
Lorenz Nord Einrichtung einer Elementargruppe (20 Platze, 8,1 Std.)
79.459,17| 33.107,99
07. Kitawerk der Gemeindediakonie
St. Gertrud Kita Janusz Korczak:
Erweiterung der Betreuungszeit der Naturgruppe von
5 Std. auf 6 Std.
12.610,32 5.254,30
09. Kitawerk der Gemeindediakonie
Kicknitz Kita St. Michael:
Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.
12.229,15 5.095,48
09. Deutscher Kinderschutzbund
Kucknitz Reggiokita Hundert Welten:
Erweiterung der Betreuungszeit einer altersgemischten
Gruppe von 8,1 Std. auf 9 Std.
12.229,15 5.095,48
09. Kitawerk der Gemeindediakonie
Kicknitz Kita St. Johannes:
Erweiterung der altersgemischten Gruppe von 8,1 Std.
auf 9 Std.
12.229,15 5.095,48
09. Kitawerk der Gemeindediakonie
Kucknitz Kita Dreifaltigkeit:
Entfristung der bis Sommer befristeten Elementargrup-
pe (20 Platze, 6 Std.)
58.858,65| 24.524,44
10. Johanniter Unfallhilfe e. V.:
Travemuinde Gemeinschaftsunterkunft Ostseestralie:
Einrichtung eines vorerst auf 5 Jahre befristeten kinder-
gartenahnlichen Angebotes, eine altersgemischte
Gruppe (Krippe/ Elementar 15 Platze, 8,1 Std.)
110.062,31| 45.859,30
Summe kurzfristige Mal3nahmen 2019/20 313.784,40| 130.743,50
mittelfristige MalRnahmen ab dem Kindergartenjahr 20  20/21
Stadstteil Mafinahme Lfd. Haushalts-
Forderung wirksam
pro Jahr 2020
02. Landwege e. V.
St. Jurgen Landkindergarten
Einrichtung einer zusatzlichen Elementar/Naturgruppe
(18 Platze, 5 Std.) zum Kita-Jahr 2020/21
63.051,56| 26.271,48
13
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Stadstteil Maflinahme Lfd. Haushalts-
Forderung wirksam
pro Jahr 2020
St. Jurgen Baugebiet Geniner Ufer:
Einrichtung einer funfgruppigen Kita zu ermitteln,
wenn inhalt-
lich konkreter
Buntekuh Baugebiet Pinassenweg: zu ermitteln,
Einrichtung einer viergruppigen Kita wenn inhalt-
lich konkreter
St.Lorenz Sud | Baugebiet Alter Guterbahnhof: zu ermitteln,
Einrichtung einer drei- viergruppigen Kita wenn inhalt-
lich konkreter
St. Gertrud Baugebiet Lauerhofer Feld / Schlutuper Stral3e: zu ermitteln,
Einrichtung einer viergruppigen Kita wenn inhalt-
lich konkreter
Baugebiet Volksfestplatz / Am Waldsaum:
Erweiterung der stadtischen Kita Rudolf-Groth-Park, Am
Waldsaum, um 2-3 Gruppen
Traveminde Baugebiet Neue Teutendorfer Siedlung: zu ermitteln,
Einrichtung von zwei drei- bis viergruppigen Kitas wenn inhalt-
lich konkreter
Summe mittelfristige Mal3hahmen 2020/2021 63.0 51,56| 26.271,48
Mittel- bis langfristige Ziele
Stadstteil Maflinahme Kosten
Stadt Zur Absicherung des Rechtsanspruches fir Kinder unter | zu ermitteln, wenn inhalt-
insgesamt drei Jahren nach & 24 SGB VIII wird die stadtweit|lich konkretisiert
durchschnittliche Versorgung bis zu einer Versorgungs-
guote von 50% (Berechnungsgrundlage 3 Jahrgénge)
bedarfsgerecht ausgebaut. Die Nachfrage wird regel-
mafig Uberpruft.
Stadt Zur Absicherung des Rechtsanspruches auf einen Kita- | zu ermitteln, wenn inhalt-
insgesamt platz fur Kinder im Kindergartenalter nach 8§ 24 SGB VIII | lich konkretisiert
wird die stadtweit durchschnittliche Versorgung bis zu
einer Versorgungsquote von 90% (Berechnungsgrund-
lage 3,5 Jahrgange) bedarfsgerecht ausgebaut. Die
Nachfrage wird regelmafig Gberprift.
Stadt Die Schulkindbetreuung wird durch Ganztagsangebote | zu ermitteln, wenn inhalt-
insgesamt an Schulen bedarfsgerecht ausgebaut. Die Horte der|lich konkretisiert
Kindertagesstatten sollen mittelfristig auslaufen.
Anlagen:

1 - Stadtteiltabellen zur Versorgungssituation S. 15- 25
2 - Tabelle Versorgungsituation der Kinder unter 3 Jahren in Kitas und Kindertagespflege S. 26
3 - Tabelle Betreuungsangebote an Grundschulen S. 27/28
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* Die Kindertagesstatte Selmsdorf liegt in Mecklenburg-Vorpommern, bei Bedarf werden dort auf der Grundlage eines Kooperationsvertrages auch Libecker Kinder betreut.

** In Schiutup werden 63% der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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Tabelle: Platzangebot im Stadtteil 10 Travemiinde
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bn Travemiinde werden 46 % der Grundschulkinder durch Betreuungsangebote an den Grundschulen versorgt.
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{Tabelle: Platzbelegung in Kitas und Kindertagespflegestellen - Kinder unter drei Jahren - Stand 31.12.2018

belegte Pldtze | belegte Plitze | Anzahl der Versorgungs-
. . in Kindertages- | in Kindertages- Kinder quote
Staditeil Stadtbezirk einrichtungen | pflegestellen unter drei in %
Jahren
01. Innenstadt 01 - Innenstadt 82 57 320 43
02. St. Jiirgen 02 - Huxtertor 233 115 684 51
09 - Strecknitz 167 60 412 55
10 - Blankensee 9 6 18
11 - Wulfsdorf - 2 15
12 - Beidendorf - 1 3 im
13 - Krummesse 13 2 31 landlichen
14 - Kronsforde - - 3 Gebiet
15 - Niederblissau - 1 11 in St. Jurgen
16 - Vorrade - 1 3 zusammen
17 - Schiereichenkoppel - 2 13 39%
18 - Oberbiissau 5 11
Summe 422 195 1.204 51
03. Moisling 19 - Niendorf 10 7 49 35
20 - Reecke - - 4 0
21 - Alt-Moisling 74 25 303 33
Summe 84 32 356 33
04. Buntekuh 22 - Buntekuh 56 39 404 24
05. St. Lorenz Siid |03 - St. Lorenz Sid 160 59 469 47
06 . S. Lorenz Nord |04 - Holstentor - Nord 111 70 612 30
05 - Falk./Vorwerk 120 21 285 49
23 - Grof} Steinrade 46 19 100 65
24 - Dornbreite 30 26 225 25
Summe 307 136 1.222 36
07. St. Gertrud 06 - Burgtor 53 21 180 41
07 - Marli/Brandenbaum 140 87 486 47
08 - Eichholz 36 29 226 29
25 - Karlshof 24 18 117 36
Summe 253 155 1.009 40
08 - Schlutup 26 - Schiutup 30 17 148 32
09 - Kiicknitz 27 - Danischburg 15 10 109 23
28 - Herrenwyk 42 16 127 46
29 - Alti-Kiicknitz 81 30 289 38
30 - Péppendorf - - 4 0
Summe 138 56 529 37
10 - Travemiinde 31 - Ivendorf - - 6 0
32 - Alt-Traveminde 45 26 165 43
33 - Priwall - - 2 0
34 - Teutendorf - - 2 0
35 - Brodten - 1 3 33
Summe 45 27 178 40
Hansestadt Liibeck |insgesamt 1.577 773 5.839 40
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Hansestadt LUBECK =

Kitas und Familienzentren 2018

A

-Travemiinde:
/

KREIS
OSTHOLSTEIN

KREIS
NORDWESTMECKLENBURG

STORMARN

Legende
A Kita

3

/08 - Moisling’

E:] Stadtteilgrenzen

—— Strallen

i

@ Kita mit Familienzentrum

- Gebaude

- Wald
0 6251250 2600 3750  5.000
B Meter

KREIS
HERZOGTUM LAUENBURG

@ Llpeck,

Kartographie: Hansestadt Lubeck, 4.041, Jugendhilfeplanung & 1.102, Kommunale Statistikstelie
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1.160 - Frauenbiiro Llbeck, den 07.12.2018
Auskunft: Petra Schmittner
Zeichen: ps Tel.: 1601; Fax: 1620

e-mail: petra.schmittner@luebeck.de

Hansestadt Liibeck, Jugendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung MaBnahmenplanung
2019/20
hier: Stellungnahme des Frauenblros dazu

Das Frauenbiro begri3t ausdriicklich den in den vergangenen Jahren geleisteten quantitativen wie
qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung in Libeck als wesentlichen Beitrag fr die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie der berufstatigen Mutter und Vater.

Eine gute Kinderbetreuung ist fiir Eltern nach wie vor zentrale Voraussetzung dafur, einer Erwerbs-
tatigkeit nachgehen zu kénnen und damit eine eigensténdige Existenz abzusichern.

Fir Unternehmen werden dadurch —vor dem Hintergrund des sich bereits abzeichnenden Fachkraf-
temangels- Arbeitskrafte gesichert und fir die Kommune Steuereinnahmen generiert.

Mehr Kinder, mehr Betreuungsplétze — aber die Versorgungsquote stagniert

Trotz steigenden Geburtenzahlen und stetigem Ausbau der Betreuungsplatze fir Kinder in Libeck
stagniert die Versorgungsquote aktuell. Sie liegt bei 40% flr unter-3-Jahrige, 85% fur Uber-3-Jahrige
bzw. 59% bei Schulkindern'. Nur bei den Schulkindern gab es im Vergleich zum Vorjahr eine leichte
Steigerung (57 auf 59%)).

Positives vorab: Mehr Pliatze — langere Offnungszeiten — weniger SchlieBzeiten

Sowohl der in der Planung vorgesehene weitere Ausbau der Kinderbetreuungsplétze inkl. geplanter
Kitas in Neubaugebieten als auch die Ausweitung der Betreuungszeiten (19 Kitas erhéhen ihre Off-
nungszeiten) sind positiv zu werten.

Die dartber hinaus zu begrii3ende, von der Biirgerschaft beschlossene Verringerung der Schlief3-
zeiten, bedarf einer personellen Verstarkung, wenn die Qualitat der Betreuungsarbeit gesichert wer-
den soll. Das Thema ,passgenaue” Kinderbetreuung sollte in Zusammenarbeit mit den Kitas weiter-
entwickelt werden.

Positiv sind auch praventive MalRnahmen wie die ,Willkommensbesuche® und Projekte wie ,Mama
lernt Deutsch* oder ,Kita-Einstieg".

Kita-Planung: Hoherer Bedarf bei Eitern — Ziele miissen angepasst werden

1. Unter-3-Jdhrige: Bedarf der Eltern von 1-2-Jahrigen liegt landesweit bei 64-80%
Von Expert*innen wird ein Versorgungsbedarf bei den unter-3-Jahrigen von liber 50% erwartet. Im
DJI Kinderbetreuungsreport 2018% gaben 48% der Eltern dieser Altersgruppe in Schleswig-Holstein
an, einen Betreuungsbedarf zu haben. In Stadten ist dieser Bedarf in der Regel noch héher. Bei
Eltern von ein- und zweijéhrigen Kindern lag der Bedarf landesweit sogar bei 64 bzw. 80%°. Auch
unsere praktische Erfahrung in der Beratung von Eltern zeigt, dass hier ein weiterer Ausbau von
Krippenplitzen dringend nétig ist. Die Ziele der Lubecker Kita-Planung (,bis zu 50%") sollten da-
her weiter nach oben korrigiert werden (siehe ,Empfehlungen”).

2. Uber-3-Jahrige: 95-99% Bedarf
Bereits in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2018 wiesen wir auf die steigende Zahl von Kindern
tber-3-Jahren in der Tagespflege hin. Aktuell werden von Tagespflegepersonen 348 Kinder tber 3-
Jahren betreut (=6%)*. Aus der Praxis wissen wir, dass diese relativ hohe Zahl auch damit zusam-
menhangt, dass einige Eltern keinen passenden Platz in einer Kita finden und die Kinder daher wei-
ter von Tagespflegepersonen betreuen lassen. Um diesen nicht abgedeckten Bedarf wie auch dem
Anstieg der Anzahl der Kinder insgesamt® zu begegnen, ist ein noch stirkerer Ausbau der Ele-

1 Hansestadt Lubeck, Jugendhilfeplanung — Kindertagesbetreuung ~ MaRnahmeplanung 2019/20, S. 4
2 Deutsches Jugendinstitut, DJI Kinderbetreuungsreport 2018, Miinchen 2018, S. 11

3ebd., S 13

4 Hansestadt Lubeck, Jugendhilfeplanung — Kindertagesbetreuung — MaRRnahmeplanung 2019/20, S. 5
5ebd,S. 5
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mentarplétze nétig. Im DJI-Report gaben fir Schieswig-Holstein 95% der Eltern dreijahriger und
99% der Eltern funfjahriger Kinder an, einen Betreuungsbedarf zu haben. Die meisten Eltern bevor-
zugen eine Betreuung in der Kita, 26% einen Ganztagsplatz (45 Stunden und mehr)®. Daher soll-
te auch hier die stadtische Planung — vorgesehen sind ,bis zu 90%" (ohne Kindertagespflege) weiter
nach oben korrigiert werden.

3. Grundschulkinder — Ganztagsschule und / oder Hort
62% der Eltern von Grundschulkindern in Schleswig-Holstein hatten 2018 laut DJI-Report” einen
Betreuungsbedarf. Landesweit lag die Versorgung 2018 bei 51% (22% Hort, 13% Ganztagsschule,
14% Ubermittagsbetreuung, 49% keine institutionelle Betreuung). Daran gemessen ist die Quote
der Betreuung von 59% (57% Ganztag, 2% Horte) in Lubeck im Ganztag hoch und bei den Horten
niedrig. Insgesamt liegt sie um 3% unter dem o.g. Bedarf von 62%.
Das mittelfristige Ziel des Abbaus der Horte (S. 14) sollte nochmals Uberprift werden.
Im Hinblick auf bestehende Bedarfe in der Schulkindbetreuung verweisen wir auf unsere Stellung-
nahmen aus dem Jahr 2018.

4. Liibecker Kita-Eltern-Befragung 2017 — Verbesserungen angestoRen
Eine Folge der erstmaligen Befragung von Kita-Eltern im Jahr 2017 war u.a. eine Verringerung der
jahrlichen Kita-Schliefizeiten. Auch die in der aktuellen Kita-Planung sichtbare Verlangerung der
taglichen Offnungszeiten begegnet dem Bedarf vieler Eltern. Im Hinblick auf die Stetigkeit und Ver-
lasslichkeit der Betreuung gab es ebenfalls Verbesserungen (z.B. mehr ,Springer“-Stellen), aller-
dings fehlt in der Praxis nach wie vor eine gute und praktikable Vertretungsregelung fur die Kinder-
tagespflege. Um die Bedarfe der Eltern besser zu erfassen, empfehlen wir daher, die Elternbefra-
gungen in Kitas und der Tagespflege regelmalig zu wiederholen.

5. Verhiltnis Kita — Tagespflege: Umsetzungszeitraum definieren
Weiter beachtet und stérker verfolgt werden sollte das Ziel der Blirgerschaft, das Verhéltnis von
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege im Verhaltnis 80% zu 20% zu realisieren. Aktuell
liegt der Anteil der Tagespflege bei Kindern unter 3 Jahren bei 33% (Vorjahr 32%), bei den tber-3-
Jahrigen bei 6%. Angestrebt werden sollte ein Zeitplan, bis wann das Verhéaltnis 80:20 erreicht sein
soll.

Konkret empfiehlt das Frauenbiiro:

a) die Ziele und geplanten Versorgungsquoten der Kita-Planung (S. 14) sowohl im Krip-
pen- wie im Elementarbereich zu erhohen (bisher: ,bis zu 50%" bzw. ,bis zu 90%" ge-
plant).

b) auch fiir Grundschulkinder -ahnlich wie fir Krippen- und Elementarkinder- konkrete Ziele
im Bezug auf die Versorgungsquote aufzunehmen. Das Ziel des Abbaus aller Horte ist zu
Gberprufen.

c) die Lubecker ,Eltern-Zufriedenheits-Abfrage*® zu einem regelmaRigen ,Monitoring“ aus-
zubauen (an Kitas und in der Tagespflege). Eine bereits 2017 geplante Abfrage der Eltern
von Kindern in der Tagespflege steht noch aus.

d) die Betreuungszeiten an Kitas / in der Tagespflege unter Einbeziehung der Kitas weiter an
die Bedarfe der Eltern anzupassen

e) die Verlasslichkeit der Betreuung zu verbessern (z.B. sichere Vertretungsregelung in der
Tagespflege einrichten)

f) die Vorlage eines konkretenZeitplans zur Umsetzung des Verhaltnisses 80%/20% (Kita
/ Tagespflege)

gez. Petra Schmittner

6 Deutsches Jugendinstitut, DJI Kinderbetreuungsreport 2018, Minchen 2018, S. 23

7 ebd., S. 27/ 28

8 Elternbefragung in den Liibecker Kindertagesstétten, Hrsg.: Hansestadt Liibeck, Kitaplanung, Kita-Férderung, Bildungsmonitoring,
Renate Heidig, Klaus-Peter Jlirgensen, Lena Ahlborn-Ritter, Christiane Alvarez, vorgestellt im Jugendhilfeausschuss am 5.10.2017
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Bereich: 4.041
Produkt: 365001

Anlage zur Vorlage vom
VO-Nr.: VO/2019/07088

TOP 5.4

2. Verfahrensubersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2019 2020 2021 2022
Ertrage
Aufwendungen -257.144,94 -643.419,34 -680.199,42 -680.199,42
Saldo Ergebnisplan -257.144.94 -643.419.34 -680.199.42 -680.199 42|
Einzahlungen
Auszahlungen -257.144,94 -643.419,34 -680.199,42 -680.199,42
Saldo Finanzplan -257.144.94 -643.419 34 -680.199.42 -680.199 42|
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusétzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit |Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2019
(Minder)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Minder)
Aufwendungen:
(Mehr) 365001.000.5318001 Planung und -257.144,94
Aufwendungen: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung /
Zusch.f.Ifd.Zw.soz.0.ahnl.Ei
nr.
Saldo Ergebnisplan -257.144 .94
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr)
Einzahlungen:
(Minder)
Auszahlungen:
(Mehr) 365001.000.7318001 Planung und -257.144,94
Auszahlungen: Bezuschussung
Kindertagesbetreuung/
Zusch.f.Ifd.Zw.soz.0.8hnl.Ei
nr.
Saldo Finanzplan -257.144 .94
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1.160 - Frauenbiro Lubeck, den 07.12.2018
Auskunft: Petra Schmittner
Zeichen: ps Tel.: 1601; Fax: 1620

e-mail: petra.schmittner@luebeck.de

Hansestadt Lubeck, Jugendhilfeplanung - Kindertages betreuung MaRnahmenplanung
2019/20
hier: Stellungnahme des Frauenbiros dazu

Das Frauenbiiro begruf3t ausdricklich den in den vergangenen Jahren geleisteten quantitativen wie
qualitativen Ausbau der Kinderbetreuung in Libeck als wesentlichen Beitrag fir die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie der berufstatigen Mitter und Vater.

Eine gute Kinderbetreuung ist fir Eltern nach wie vor zentrale Voraussetzung daftir, einer Erwerbs-
tatigkeit nachgehen zu kénnen und damit eine eigenstéandige Existenz abzusichern.

Fur Unternehmen werden dadurch —vor dem Hintergrund des sich bereits abzeichnenden Fachkr&f-
temangels- Arbeitskrafte gesichert und fir die Kommune Steuereinnahmen generiert.

Mehr Kinder, mehr Betreuungsplatze — aber die Verso  rgungsquote stagniert

Trotz steigenden Geburtenzahlen und stetigem Ausbau der Betreuungsplatze fur Kinder in Libeck
stagniert die Versorgungsquote aktuell. Sie liegt bei 40% fir unter-3-Jahrige, 85% flr Gber-3-Jahrige
bzw. 59% bei Schulkindern®. Nur bei den Schulkindern gab es im Vergleich zum Vorjahr eine leichte
Steigerung (57 auf 59%).

Positives vorab: Mehr Platze — langere Offnungszeit  en — weniger SchlieRzeiten

Sowohl der in der Planung vorgesehene weitere Ausbau der Kinderbetreuungsplétze inkl. geplanter
Kitas in Neubaugebieten als auch die Ausweitung der Betreuungszeiten (19 Kitas erhéhen ihre Off-
nungszeiten) sind positiv zu werten.

Die dartiber hinaus zu begriiRende, von der Birgerschaft beschlossene Verringerung der Schliel3-
zeiten, bedarf einer personellen Verstarkung, wenn die Qualitit der Betreuungsarbeit gesichert wer-
den soll. Das Thema ,passgenaue” Kinderbetreuung sollte in Zusammenarbeit mit den Kitas weiter-
entwickelt werden.

Positiv sind auch praventive MaRnahmen wie die ,Willkommensbesuche” und Projekte wie ,Mama
lernt Deutsch” oder ,Kita-Einstieg"”.

Kita-Planung: Hoherer Bedarf bei Eltern — Ziele miis  sen angepasst werden

1. Unter-3-Jahrige: Bedarf der Eltern von 1-2-Jahri  gen liegt landesweit bei 64-80%
Von Expert*innen wird ein Versorgungsbedarf bei den unter-3-Jahrigen von Uber 50% erwartet. Im
DJI Kinderbetreuungsreport 20182 gaben 48% der Eltern dieser Altersgruppe in Schleswig-Holstein
an, einen Betreuungsbedarf zu haben. In Stadten ist dieser Bedarf in der Regel noch héher. Bei
Eltern von ein- und zweijahrigen Kindern lag der Bedarf landesweit sogar bei 64 bzw. 80%°. Auch
unsere praktische Erfahrung in der Beratung von Eltern zeigt, dass hier ein weiterer Ausbau von
Krippenplatzen dringend nétig  ist. Die Ziele der Lubecker Kita-Planung (,bis zu 50%") sollten da-
her weiter nach oben korrigiert werden (siehe ,Empfehlungen®).

2. Uber-3-Jahrige: 95-99% Bedarf
Bereits in unserer Stellungnahme aus dem Jahr 2018 wiesen wir auf die steigende Zahl von Kindern
Uber-3-Jahren in der Tagespflege hin. Aktuell werden von Tagespflegepersonen 348 Kinder Gber 3-
Jahren betreut (=6%)”. Aus der Praxis wissen wir, dass diese relativ hohe Zahl auch damit zusam-
menhangt, dass einige Eltern keinen passenden Platz in einer Kita finden und die Kinder daher wei-
ter von Tagespflegepersonen betreuen lassen. Um diesen nicht abgedeckten Bedarf wie auch dem
Anstieg der Anzahl der Kinder insgesamt® zu begegnen, ist ein noch starkerer Ausbau der Ele-

1 Hansestadt Lubeck, Jugendhilfeplanung — Kindertagesbetreuung — MalRnahmeplanung 2019/20, S. 4
2 Deutsches Jugendinstitut, DJI Kinderbetreuungsreport 2018, Miinchen 2018, S. 11

3ebd, S. 13

4 Hansestadt Lubeck, Jugendhilfeplanung — Kindertagesbetreuung — MaBnahmeplanung 2019/20, S. 5
5ebd., S. 5
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mentarplatze notig. Im DJI-Report gaben flur Schleswig-Holstein 95% der Eltern dreijahriger und
99% der Eltern funfjahriger Kinder an, einen Betreuungsbedarf zu haben. Die meisten Eltern bevor-
zugen eine Betreuung in der Kita , 26% einen Ganztagsplatz (45 Stunden und mehr)°. Daher soll-
te auch hier die stadtische Planung — vorgesehen sind ,bis zu 90%" (ohne Kindertagespflege) weiter
nach oben korrigiert werden.

3. Grundschulkinder — Ganztagsschule und / oder Hor  t
62% der Eltern von Grundschulkindern in Schleswig-Holstein hatten 2018 laut DJI-Report’ einen
Betreuungsbedarf. Landesweit lag die Versorgung 2018 bei 51% (22% Hort, 13% Ganztagsschule,
14% Ubermittagsbetreuung, 49% keine institutionelle Betreuung). Daran gemessen ist die Quote
der Betreuung von 59% (57% Ganztag, 2% Horte) in Libeck im Ganztag hoch und bei den Horten
niedrig. Insgesamt liegt sie um 3% unter dem o.g. Bedarf von 62%.
Das mittelfristige Ziel des Abbaus der Horte (S. 14) sollte nochmals tUberpruft werden.
Im Hinblick auf bestehende Bedarfe in der Schulkindbetreuung verweisen wir auf unsere Stellung-
nahmen aus dem Jahr 2018.

4. Lubecker Kita-Eltern-Befragung 2017 — Verbesseru ngen angestof3en
Eine Folge der erstmaligen Befragung von Kita-Eltern im Jahr 2017 war u.a. eine Verringerung der
jahrlichen Kita-Schlief3zeiten. Auch die in der aktuellen Kita-Planung sichtbare Verlangerung der
taglichen Offnungszeiten begegnet dem Bedarf vieler Eltern. Im Hinblick auf die Stetigkeit und Ver-
lasslichkeit der Betreuung gab es ebenfalls Verbesserungen (z.B. mehr ,Springer“-Stellen), aller-
dings fehlt in der Praxis nach wie vor eine gute und praktikable Vertretungsregelung fur die Kinder-
tagespflege. Um die Bedarfe der Eltern besser zu erfassen, empfehlen wir daher, die Elternbefra-
gungen in Kitas und der Tagespflege regelmafig zu wiederholen.

5. Verhaltnis Kita — Tagespflege: Umsetzungszeitrau  m definieren
Weiter beachtet und starker verfolgt werden sollte das Ziel der Biirgerschaft, das Verhaltnis von
Kindertageseinrichtungen und Tagespflege im Verhaltnis 80% zu 20% zu realisieren. Aktuell
liegt der Anteil der Tagespflege bei Kindern unter 3 Jahren bei 33% (Vorjahr 32%), bei den uber-3-
Jahrigen bei 6%. Angestrebt werden sollte ein Zeitplan, bis wann das Verhéltnis 80:20 erreicht sein
soll.

Konkret empfiehlt das Frauenbiro:

a) die Ziele und geplanten Versorgungsquoten der Kita- Planung (S. 14) sowohl im Krip-
pen- wie im Elementarbereich zu erhdhen (bisher: ,bis zu 50%" bzw. ,bis zu 90%" ge-
plant).

b) auch fur Grundschulkinder  -ahnlich wie fur Krippen- und Elementarkinder- konkrete Ziele
im Bezug auf die Versorgungsquote aufzunehmen. Das Ziel des Abbaus aller Horte ist zu
Uberprifen.

c) die Liibecker ,Eltern-Zufriedenheits-Abfrage*  ® zu einem regelméRigen ,Monitoring “ aus-
zubauen (an Kitas und in der Tagespflege). Eine bereits 2017 geplante Abfrage der Eltern
von Kindern in der Tagespflege steht noch aus.

d) die Betreuungszeiten an Kitas / in der Tagespflege unter Einbeziehung der Kitas weiter an
die Bedarfe der Eltern anzupassen

e) die Verlasslichkeit der Betreuung  zu verbessern (z.B. sichere Vertretungsregelung in der
Tagespflege einrichten)

f) die Vorlage eines konkretenZeitplans zur Umsetzung des Verhaltnisses 80%/20% (Kita
| Tagespflege)

gez. Petra Schmittner

6 Deutsches Jugendinstitut, DJI Kinderbetreuungsreport 2018, Miinchen 2018, S. 23

7 ebd., S. 27/ 28

8 Elternbefragung in den Libecker Kindertagesstétten, Hrsg.: Hansestadt Libeck, Kitaplanung, Kita-Forderung, Bildungsmonitoring,
Renate Heidig, Klaus-Peter Jurgensen, Lena Ahlborn-Ritter, Christiane Alvarez, vorgestellt im Jugendhilfeausschuss am 5.10.2017
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» Nr. VO/2019/07328

offentlich

Liibeck, 11.03.2019
Antrag eines Ausschuss-Mitgliedes

Verantwortliche Bereiche:

Geschaftsstelle der Fraktion Die Unabhangigen
Geschiftsstelle der Fraktion DIE LINKE
Geschiftsstelle der Fraktion BU90 DIE GRUNEN
Geschiftsstelle der FREIE WAHLER & GAL Fraktion

Bearbeitung: Christoph Baldy (E-Mail: Christoph.Baldy@luebeck.de Telefon: 122-1070)

AT zu VO/2019/07323 Antrag der AM Detlev Stolzenberg (Die Unab-
hangigen), Thorsten Furter und André Kleyer (Bundnis 90/Die Gru-
nen), Katjana Zunft (Die Linke) und Thomas Misch (FW/GAL): Ju-
gendhilfeplanung - Kindertagesbetreuung zu VO/2019/07088

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich
Antrag:

Der Biirgermeister wird beauftragt, dem Jugendhilfeausschuss und dem Hauptausschuss
rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen im Sommer 2019 ein Konzept fiir ein bedarfsorien-
tiertes Angebot an Plétzen in Kindertagesstétten vorzulegen.

Dieses Konzept soll aufzeigen:

- wie die Verwaltung innerhalb von fiinf Jahren die Versorgungsquote fiir Kinder unter
3 Jahren in Kindertagesstétten auf mindestens 50 Prozent erhbhen kann und

- wie die Verwaltung innerhalb von flinf Jahren die Versorgungsquote fiir Kinder ab 3
Jahren in Kindertagesstétten auf mindestens 98 Prozent erhbhen kann.

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Entwurf des Haushaltsplanes 2020 einzuarbeiten.
Es ist weiterhin darzulegen, welche Schritte die Verwaltung ergreifen wird, damit das fiir die
neuen Kindertagesstétten erforderliche Personal gewonnen werden kann.

Begriindung:
erfolgt miindlich

Anlagen :

Ausschussmitglied

Seite: 1/2
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Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07129
offentlich

Liibeck, 05.02.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)
Freigabe zur Ausschreibung des Jahresvertrages StraBenunterhal-

tung

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
18.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Ausschreibung Jahresvertrag Stralenunterhaltung darf begonnen werden.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
Ergebnis: zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
durch die Baumalinahme nicht berthrt wer-
den.
Die Ma3nahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben: teilweise durch die Ver-
kehrssicherungspflicht erforderlich
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X'| Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Kurzbeschreibung:

Die StraRenunterhaltung wird durch eigenes Personal sowie durch Fremdfirmen durchge-
fuhrt. Wahrend das eigene Personal im Schwerpunkt fir die Straenkontrolle und die Abar-
beitung von akuten Strallenschaden eingesetzt wird, werden die UnterhaltungsmalRnahmen
Uberwiegend durch Vergabe sichergestellt.

Seite: 1/2
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Fur die Durchfiihrung der StralRenunterhaltungsmaf3nahmen soll ein ,Jahresvertrag Strallen-
unterhaltung® fur die vier Baubezirke ,Innenstadt/St. Jirgen®, ,St. Lorenz®, ,St. Gertrud“ und
,Klcknitz/Traveminde* ausgeschrieben und vergeben werden.

Die Vergabe wird in einem beschrankten Vergabeverfahren gema VOB erfolgen.

Der Jahresvertrag umfasst den Katalog der Gblichen Leistungen in der Stral’enunterhaltung.
Je nach Bedarf konnen diese Leistungen fur den vertraglich vereinbarten Preis abgerufen
werden.

Folgende Gewerke werden im Jahresvertrag verankert:

Verkehrssicherung

Erdarbeiten

ungebundene Tragschichten

Bitumindse Decken und gebundene Tragschichten

Platten, Borde, Rinnen und Pflaster

Entwasserungen und Einbauten

Sonstiges (z. B. Verkehrszeichen, Fahrradbuigel, Kabelgraben, Leitpfosten)

Bei den in dieser Ausschreibung zu vergebenen Strallenunterhaltungsarbeiten handelt es
sich um Arbeiten im gesamten Stadtgebiet.

Eine losweise Vergabe ist vorgesehen. Es werden flinf Lose vergeben:

Kicknitz/Traveminde
St. Gertrud

St. Lorenz

St. Jurgen

Innenstadt

Bieter kbnnen fir maximal ein Los beauftragt werden.
Die Laufzeit des Vertrages ist fir zwei Jahre mit einer Option auf Verlangerung eines weite-
ren Jahres vorgesehen.

Kosten:

Fur die Unterhaltung werden jahrliche Gesamtkosten in Héhe von ca. 800.000,00 Euro brutto
veranschlagt.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2019 ff in den Produkten Gemein-
destralle, Kreisstra’e, Landesstralle, BundesstralRe im Sachkonto ,5221005 Unterhaltung

StralRen” geordnet. Die Auftragshdhe entspricht den im Rahmen der Jahresvertrage verge-
benen Unterhaltungskosten der letzten Jahre.

Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 2/2
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Bereich: 5.660 - Stadtgrtin und Verkehr
Produkt: 54100x -Gemeinde-, Kreis-, Land-,

Anlage zur Vorlage vom 05.02.2019
VO-Nr.: VO/2019/07129

TOP 5.5
Bundesstralle
2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2019 2020 2021 2022
Ertrage
Aufwendungen -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Saldo Ergebnisplan -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Einzahlungen
Auszahlungen -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
Saldo Finanzplan -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00 -800.000,00
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2019
(Mehr) 541001.000.5221005 |GemeindestralRen/ -480.000,00
Aufwendungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 542001.000.5221005 |[Kreisstral3en/ -200.000,00
Aufwendungen: Unterhaltung Stral3en
(Mehr) 543001.000.5221005 |LandstraRen/ -80.000,00
Aufwendungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 544001.000.5221005 |Bundesstral3en/ -40.000,00
Aufwendunaen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr)
Aufwendunagen:
(Mehr)
Aufwendungen:
(Mehr)
[Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan -800.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Mehr) 741001.000.5221005 |Gemeindestral3en/ -480.000,00
Auszahlungen: Unterhaltung Stral3en
(Mehr) 742001.000.5221005 |[Kreisstral3en/ -200.000,00
Auszahlungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 743001.000.5221005 [LandstraRen/ -80.000,00
Auszahlunagen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 744001.000.5221005 |BundesstraRen/ -40.000,00
Auszahlungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:
(Mehr)
Auszahlungen:
Saldo Finanzplan -800.000,00
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 5.6

» Nr. VO/2019/07121

offentlich

Liibeck, 04.02.2019

Bearbeitung: Michaela Maurer (E-Mail: Telefon: 6620)

Projektfreigabe und Beginn der Ausschreibung Umbau und Sanie-
rung der Sportanlage Holstentor-Sud

Beratungsfolge:
Datum Gremium
18.02.2019 Senat

04.03.2019 Bauausschuss
12.03.2019 Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Mit der Beauftragung des Planungsbiros, der Ausschreibung und Umsetzung der Baumal3-
nahme fir den Umbau und die Sanierung der Sportanlage Holstentor-Stid soll begonnen

werden.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begrindung:

Die MalRlnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

Begriindung:

1.201 Haushalt und Steuerung
4.401 Schule und Sport (Flachenverwalter)
Zustimmend

Ja

Nein

Dem Turn- und Sportbund und der Holsten-
tor-Gemeinschaftsschule wurde das Projekt
vorgestellt. In diesem Rahmen wurden die
Vertreter der 0.g. Institutionen und somit
auch die Jugendlichen beteiligt.

neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:

Nein
Ja (Anlage 1)

Seite: 1/3
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Kurzbeschreibung der BaumaRRnahme:

Die Sportanlage Holstentor-Sid besteht aus einem grofden Kunststoffrasenspielfeld mit 400
Meter Kunststoffrundlaufbahn, einem Grand-Kleinspielfeld, einem Kunststoff-Kleinspielfeld
sowie weiteren leichtathletischen Elementen (Sprunggruben, Naturrasennebenplatz fur
Speerwurf, KugelstolRen etc.).

Die Anlage wird regelmaldig von vier Schulen genutzt, wobei die Holstentor-Gemeinschafts-
schule in Kooperation mit dem Schleswig-Holsteinischen Fuliballverband spezielle Fuliball-
klassen unterrichtet und als einzige Lubecker Schule das Pradikat "Leistungsschule FuRball"
verwenden darf. Daneben liegt der schulische Schwerpunkt in der Leichtathletik (Training fur
den Staffeltag der Liibecker Schulen und Durchfiihrung von Bundesjugendspielen).Weiterhin
nutzen funf Libecker Sportvereine die Anlage fir ihre Aktivitaten (u.a. Fuball, Football,
Leichtathletik). Gerade im Sommerhalbjahr ist die Anlage werktags von 8:00 - 21:30 Uhr sehr
gut belegt. Zudem finden fast jedes Wochenende mehrere Punktspiele und Wettkampfe
statt, so dass die gesamte Anlage fiir den Libecker Sport eine sehr wichtige Rolle spielt.
Aufgrund der intensiven Nutzung in den vergangenen Jahren sind eine ganze Reihe alters-
bedingter Mangel an der Sportstatte aufgetreten, die nicht mehr durch kleine Unterhaltungs-
malinahmen beseitigt werden konnen.

Die BaumalRnahme soll in Ganze geplant und ausgeschrieben werden. Die Vergabe ist je-
doch in zwei Bauabschnitten vorgesehen, da die Férderzusage bisher nur flir den ersten
Teilabschnitt vorliegt.

Geplant sind folgende Sanierungsmalinahmen:

1. Bauabschnitt

1.1. Kunststoffrundlaufbahn:

Die Laufbahn H-SUd ist, bis zur Fertigstellung der Falkenwiese, neben dem Buniamshof die
einzige Kunststofflaufbahn in Libeck. Leider weist sie in Teilbereichen Schaden und kleintei-
lige Senken auf, die eine Reparatur unumganglich machen. Im Bereich der Kurzstreckenlauf-
bahn ist eine grundhafte Sanierung bis zur ungebundenen Kiestragschicht erforderlich. An
anderen Stellen der Laufbahn reicht eine Reparatur der gebundenen Asphalttragschicht aus.
Die gesamte Laufbahn wird abschlieRend neu beschichtet und neu liniert.

1.2. Sanierung des Kunststoffkleinspielfeldes:

Auf dem fir Handball, Ful3ball und Basketball vorgesehenen Kleinspielfeld, welches auch als
Anlauf fur den Weitsprung dient, ist die Kunststoffschicht abgangig und muss komplett er-
neuert werden. Geplant ist der Einbau eines Kunststoff-Basisbelags mit einem durchgefarb-
ten Deckschichtbelag aus Kunststoff. In diesem Zuge sollen auch die Entwasserungsrinnen
und die Einbauten der Weitsprunggrube erneuert werden.

1.3. Umbau des Tennenspielfeldes in ein Kunststoffrasenkleinspielfeld:

Das vorhandene Grand-Kleinspielfeld ist sanierungsbedurftig und nicht mehr zeitgemaf. Im
Winter und bei feuchtem Wetter ist das Spielfeld flir den Schulsport nicht nutzbar. Aufgrund
der starken Auslastung des Hauptspielfeldes, ist ein Umbau zu einem Kunstrasenkleinspiel-
feld mit den MalRen 26x52m (inkl. Errichtung zweier Barrieren an den Langsseiten) geplant.
Dieser kann dann nicht nur die jingeren Jahrgange im Fufballbereich aufnehmen, sondern
dient gleichzeitig auch den Schilern der unmittelbar angrenzenden Holstentor-Gemein-
schaftsschule als Bewegungsraum in den Pausen. Weiterhin haben die FuRballklassen mit
dem zusatzlichen Kleinspielfeld die Moglichkeit ihr Training parallel zum "normalen Sportun-
terricht" der anderen Klassen und Schulen durchzuflihren. Zu einer optimalen Auslastung
tragt zudem das bereits bestehende Flutlicht bei.
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1.4. Leichtathletische Anlagen:

Die weiterhin bendtigten leichtathletischen Anlagen werden im Rahmen der Gesamtmal3-
nahme saniert.

2. Bauabschnitt

2.1. Austausch Belag KunstrasengroRspielfeld als eigenstandiger 2. Bauabschnitt

Das 14 Jahre alte Kunstrasengrolspielfeld gehért zu den am intensivsten genutzten Kunst-
rasenflachen innerhalb Lubecks. Der Belag ist abgenutzt und hat seine geplante Nutzungs-
dauer von 12-15 Jahren erreicht. Geplant sind der Abbruch und die Entsorgung des abgangi-
gen Kunstrasenbelages sowie die Verlegung eines neuen Kunstrasenbelags inkl. entspre-
chender Linierung.

Zeitplan:

Die Bauausfiihrung ist zwischen April und Dezember 2019 geplant.
Eine parallele Umsetzung beider Bauabschnitte in 2019 wird angestrebt, um die Sperrzeiten
der Anlage moglichst gering zu halten und die gesamte Sportanlage nicht zusatzlich auch
noch im Sommerhalbjahr 2020 fiir die Nutzer schlieien zu missen.

Kosten:

Die erforderlichen Mittel fir den 1. Bauabschnitt in Héhe von 638.000,00 Euro (netto + 9,5 %
MwsSt.) sind im Produktsachkonto 424001 067.7831000 des Bereichs 4.401 Schule und
Sport enthalten. Neben den Baukosten sind hier auch die Kosten flir Planung und Bauleitung
enthalten. Die Fordersumme des Ministeriums fur Inneres, landliche Rdume und Integration
des Landes S.-H. betragt flr den 1. Bauabschnitt 250.000 Euro.

Fir den 2. Bauabschnitt sind Baukosten in Héhe von 301.815,12 Euro (netto + 9,5 % MwSt.)
geplant, die im Produktsachkonto 424001 067.7831000 des Bereichs 4.401 Schule und
Sport geordnet werden. Hinsichtlich der Finanzierung wurden beim Ministerium fur Inneres,
landliche Raume und Integration des Landes S.-H. sowie bei der Possehl-Stiftung je ein For-
derantrag uber 150.907,56 Euro (netto + 9,5 % MwSt.) eingereicht. Vorbehaltlich der Forder-
zusagen ist ein Einsatz stadtischer Haushaltsmittel nicht eingeplant.

Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel.

Anlagen:
Anlage 1 Finanzielle Auswirkung

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich:4.401 Schule und Sport

Produkt: 424001 Sportstatten

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MalRnahmen ist zunachst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

TOP 5.6

Anlage zur Vorlage vom 04.02.2019
VO-Nr. VO/2019/07121

INVESTIV

Finanzielle Gesamtbetrage der
Auswirkungen in € MaRnahme, 2019 2020 2021 2022
AfA und SoPo
Ertrage 551.815,12 0,00 55.181,51 55.181,51 55.181,51
Aufwendungen -939.815,12 0,00 -93.981,51 -93.981,51 -93.981,51
davon:
Sonderposten- 551.815,12 0,00 55.181,51 55.181,51 55.181,51
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) -939.814,12 0,00 -93.981,51 -93.981,51 -93.981,51
Anlagenabgang
Gesamtauswirkung -387.999,00
Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -174.600,00 0,00 -11.640,00 -11.640,00 -11.640,00
Einzahlungen 551.815,12 551.815,12
Auszahlungen -939.815,12 -939.815,12
Gesamtauswirkung -388.000,00|(Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)
Finanzplan
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusétzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
2019 Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Mehr)
Ertrage:
(Mehr)
Aufwendungen:
Saldo Ergebnisplan 0,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Mehr)
Einzahlungen:
(Mehr) 424001 067.6811000 |Sportstatten/H-Sud 400.907,56
Einzahlungen: Sanierung/Investitionszuw
endung vom Land
(Mehr) 424001 067.6817000 |Sportstatten/H-Sud 150.907,56
Einzahlungen: Sanierung/Spenden f. Ifd.
Zwecke priv. Unternehmen
(Mehr) 424001 067.7831000 |Sportstatten/H-Sud -939.815,12
Auszahlungen: Sanierung/Erwerb bewegl.
AV 0. 1000 EUR
Saldo Finanzplan -388.000,00
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Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07194
offentlich

Liibeck, 13.02.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Bearbeitung: Matthias Drever (E-Mail: matthias.drever@luebeck.de Telefon: 122-6630)

Instandsetzung von StraBen durch das DSK-Verfahren (Diinne
Schichten im Kalteinbau) in der Hansestadt Liibeck 2019

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
25.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
04.03.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
12.03.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Instandsetzung der in der Begriindung aufgefiihrten StraBen durch das DSK-
Verfahren wird begonnen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 — Haushalt und Steuerung
Ergebnis: Zustimmung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen ist nicht notwendig, weil deren Belange
durch das Ausschreibungsverfahren nicht
berthrt werden.
Die Malinahme ist: X | neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: § 10 StrWG (Ver-
kehrssicherungspflicht)
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Art der Ausschreibung :

beschrankte Ausschreibungen nach VOB

Seite: 1/4
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Kurzbeschreibung der MaBnahmen:

Bei dem DSK-Verfahren handelt es sich um das Versiegeln von schadhaften Fahrbahnober-
flachen durch das Uberziehen mit einer ca. 1 cm dicken kalten Asphaltschicht. Hierdurch
wird die Oberflache neu versiegelt und die Schadigung der Fahrbahnsubstanz durch eindrin-
gendes Regenwasser wird verzdgert. Je nach Schadigungsgrad der jeweiligen Stralle wird
bei dem DSK-Verfahren von einer Lebensdauer von flnf bis acht Jahren ausgegangen.

Durch die geringe Dicke (ca. 1 cm) der aufzubringenden Schicht ist das Anpassen von Bord-
steinen und Nebenanlagen (z.B. Gehwege) in der Regel nicht notwendig.

Das gewahlte Bauverfahren wird zudem bei Stralen eingesetzt, in denen eine klassische
Deckschichtsanierung (frasen und Einbau von Walzasphalt) technisch nicht mehr mdglich ist
(grof¥flachige Frasdurchbriiche bei zu geringen vorhandenen Asphaltstéarken oder ,runde
Querschnitte®, die den Einsatz von Asphalt-Fertiger nicht zulassen).

Mittlerweile wird das DSK-Verfahren verstarkt auch flir sogenannte Verkehrssicherungsmaf3-
nahmen eingesetzt.

Dem Strallenbaulasttrager obliegt gemaf Strallen- und Wegegesetz SH die Verkehrssiche-
rungspflicht. Da ausreichende Mittel fir fachgerechte Sanierungen nicht zur Verfliigung ste-
hen, muss die Oberflache von verschiedenen Hauptverkehrsstrallen mit dem DSK-Verfahren
kurzfristig in einen verkehrssicheren Zustand versetzt werden. Durch die Verkehrssiche-
rungsmaflinahmen werden Stral3ensperrungen bzw. Beschrankungen flir eine gewisse Zeit
vermieden.

Nach jetzigem Stand erfolgt die Instandsetzung in folgenden Strallen:

St. Jirgen/ Innenstadt

Beckergrube

Edisonstralte / Bessemerstralte / Stephensonstralie
K 8, Blankenseer Stralle

Revalstralle

Plénniestralle

Roéntgenstrale

Beidendorfer HauptstralRe / Stegenort
Schanzenbergweg

Trendelenburgstralle

St. Lorenz

Josephinenstrale / Hochstralle
Willy-Brandt-Stralie / Lastadie
Schwertfegerstralle

Zur Teerhofinsel

Butterstieg

KatharinenstralRe

Kicknitz/ Travemiinde

Kaiserallee

Dummersdorfer Strale (Teilabschnitt)
Muhlenberg

Borstelweg

Ovendorfer Hof
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St. Gertrud

Utechter Weg

Daimlerstralie

Benzstralle

Seerosenstralle (Teilabschnitt)

Im Brandenbaumer Feld (Teilabschnitt)
Buchenweg (Teilabschnitt)

HafenstralRe (Sackgasse ab Glashittenweg)

Veranderungen der Strafllenliste sind moéglich, da erst nach dem Winter auf witterungsbe-
dingte Schaden zielgenau reagiert werden kann.

Die Instandsetzung ist aus Griinden der Werterhaltung des Infrastrukturvermégens aber
auch zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit unabdingbar. Gleichzeitig erfolgt eine erhebli-
che Steigerung des Gebrauchswertes fiir die Nutzer.

Zeitplan :

Das DSK-Verfahren ist eine ,Schénwetterbauweise”, die eine warme und trockene Witterung
voraussetzt. Eine Bauausfihrung in den Sommermonaten wird daher in den technischen
Vorschriften empfohlen, um die maximale Lebensdauer zu garantieren. Friihzeitige Verga-
ben und die Durchfihrung der Ausschreibungsverfahren im ,Winterhalbjahr* werden somit
notwendig.

Frihe Ausschreibungen sicheren dem Auftraggeber zudem erfahrungsgemaf glinstige Prei-
se. Bei den MalRnahmen in Travemulnde ist zudem das Saisonbauverbot ab 01. Juni eines
jeden Jahres zu berlcksichtigen.

Die Projektplanung sieht deshalb bereits am 15.03.2019 eine Versendung der Ausschrei-
bung an die Bieter vor. Entsprechend den Fristen der VOB kann dann Ende April der Auftrag
erteilt werden. Die Stral’en in Travemiinde missen bis Ende Mai fertig gestellt werden. Das
Erreichen eines spateren Hauptausschusses als den 12.03.2019 hatte zur Konsequenz,
dass die Sanierung der in Traveminde anstehenden StralRen nicht erfolgen kann, da die
Bauzeit im Mai nicht ausreichend ist.

Da die DSK eine Schonwetterbauweise ist, kann die Sanierung auch im Spatherbst (nach
Ablauf des Saisonverbotes) nicht nachgeholt werden. Bei entsprechender unglnstiger Witte-
rung im Winter 2019 /2020 (mit entsprechenden Frost-Tau-Wechsel) besteht dann die Ge-

fahr der Sperrung dieser Stral3en, da die Verkehrssicherheit nicht mehr gewahrleistet werden
kann.

Kosten / Finanzierung :

Die Kosten werden insgesamt auf ca. 1.750.000,00 € brutto (1.470.588,23 € netto) ge-
schatzt.

Die Kosten fiir die MalBnahmen sind im Ergebnisplan 2019 enthalten und freigegeben:
e 950.000,00 € vom Konto 5221006 Erhaltung Fahrbahnen / Strategie (Gemeinde- und

Kreisstralen)
¢ 800.000,00 € vom Konto 5221005 Unterhaltung Stralten
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Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 Stadtgriin und Verkehr
Produkt: 541001

Anlage zur Vorlage vom 13.02.2019
VO-Nr.: VO/2019/07194

2. Verfahrensibersicht — Finanzielle Auswirkungen KONSUMTIV
Finanzielle
Auswirkungen in € 2019 2020 2021 2022
Ertrage
Aufwendungen -1.750.000,00
Saldo Ergebnisplan -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Einzahlungen
Auszahlungen -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
Saldo Finanzplan -1.750.000,00 0,00 0,00 0,00
2019 Ergebnisplan Finanzplan
Mittel veranschlagt X X Ergebnisplan Finanzplan
Zusatzl. zu ordnen Gesamtlaufzeit | Gesamtlaufzeit
Haushaltsbelastend X X X X
Haushaltsentlastend
Haushaltsneutral
Haushaltsjahr Produktsachkonten Ergebnisplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
2019
(Minder)
Ertrage:
(Mehr) 541001 000 5221005 |[Gemeindestrallen -800.000,00
Ertrage: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 541001 000 5221006 |Gemeindestraf3en -475.000,00
Aufwendungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
(Mehr) 542001 000 5221006 |KreisstraBen -475.000,00
Aufwendungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
Saldo Ergebnisplan] -1.750.000,00
Produktsachkonten Finanzplan
Bezifferung Bezeichnung Betrag in €
(Minder)
Einzahlungen:
(Mehr) 541001 000 7221005 |[Gemeindestrallen -800.000,00
Einzahlungen: Unterhaltung Straf3en
(Mehr) 541001 000 7221006 |Gemeindestraf3en -475.000,00
Auszahlungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
(Mehr) 542001 000 7221006 |KreisstralBen -475.000,00
Auszahlungen: Erhaltung
Fahrbahn/Strategie
Saldo Finanzplan] -1.750.000,00
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Hansestadt LUBECK

Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.660 - Stadtgriin und Verkehr

TOP 5.8

» Nr. VO/2018/06948

offentlich

Liibeck, 28.12.2018

Bearbeitung: Jens Johannsen (E-Mail: jens.johannsen@luebeck.de Telefon: 122-3230)

Anderung der Friedhofssatzung

Beratungsfolge:
Datum Gremium
14.01.2019 Senat

04.02.2019 Bauausschuss
12.02.2019 Hauptausschuss

28.02.2019 Burgerschaft der Hansestadt Lubeck

Beschlussvorschlag:

Status Zustandigkeit
Nichtoffentlich zur Senatsberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Vorberatung
Offentlich zur Entscheidung

Die 1. Satzung zur Anderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Liilbeck vom 31.03.2015
in der Fassung der Anlage 1 wird beschlossen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

gem. § 47 f GO ist erfolgt:
Begrindung:

Die MalRlnahme ist:

Finanzielle Auswirkungen:

X

1.201 Haushalt und Steuerung
1.300 Recht
zustimmend bzw. keine rechtlichen Bedenken

Ja

Nein

Kinder sind aufgrund ihres Alters keine Auf-
traggeber fur Bestattungen.

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: Bestattungsgesetz
Schleswig-Holstein

Nein

Unmittelbar:

Es entstehen der Hansestadt Libeck keine
Kosten durch die MalRnahme.

Mittelbar:

Die zu erwartenden finanziellen Verbesserun-
gen durch den Bestattungsgarten werden vor-
aussichtlich durch die seit Jahren anhaltenden
Rickgange an Bestattungen aufgezehrt, so-
dass die finanziellen Auswirkungen sehr
schwierig abzuschatzen, vermutlich aber gering
sind und sich insofern eine eigene Anlage ,Fi-
nanzielle Auswirkungen® erubrigt.
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|:| Ja (Anlage 1)

Begriindung:

Bisher gibt es lediglich auf dem Vorwerker Friedhof ein Gemeinschaftsgrabfeld mit dauer-
grabgepflegten Grabstatten, das unter dem Namen ,Bestattungsgarten” bekannt ist. Die Er-
steller dieses Grabfeldes haben der Friedhofsverwaltung ihr Interesse signalisiert, auch auf
dem Burgtorfriedhof ein derartiges Grabfeld anzulegen. Aus rechtlichen Griinden ist hierfir
eine Erweiterung des § 29 Abs. 1 Satz 1 Friedhofssatzung um den Burgtorfriedhof erforder-
lich.

Die Ersteller wirden das Grabfeld auf eigene Kosten errichten. Der Hansestadt Libeck wir-
den keine Kosten entstehen. Da es sich hierbei um eine monopolartige Vergabe handelt,
ware nach der entsprechenden Satzungsanderung ein Interessenbekundungsverfahren

durchzufiihren, um auch anderen potentiellen Interessenten die Chance flr den Zuschlag zu
geben.

Anlagen: )
Anlage 1 — 1. Satzung zur Anderung der Friedhofssatzung der Hansestadt Lubeck

Senatorin Joanna Hagen

Seite: 2/2

79 von 90 in Zusammenstellung



TOP 5.8

Anlage 1
1. Satzung zur Anderung der Friedhofssatzung der Ha  nsestadt Libeck vom 28.02.2019

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung fiir Schleswig-Holstein i. V. m. § 26 Abs. 2 des
Gesetzes Uber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen des Landes Schleswig-
Holstein (Bestattungsgesetz v. 04.02.2005, GVOBI. S. 70), zuletzt ge&ndert durch Gesetz
vom 02.05.2018 (GVOBI. S. 162), wird nach Beschlussfassung durch die Blrgerschaft der
Hansestadt Libeck vom 28.02.2019 die Friedhofssatzung der Hansestadt Libeck vom
31.03.2015 wie folgt geandert:

§ 29 Abs. 1 Satz 1 erhélt folgende Fassung:

Gemeinschaftsfelder mit dauergrabgepflegten Grabstéatten konnen auf dem Vorwerker
Friedhof, dem Friedhof Waldhusen und dem Burgtorfriedhof nach Bedarf eingerichtet
werden.
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Hansestadt LUBECK %
» Nr. VO/2019/07037
offentlich

Liibeck, 21.01.2019
Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Benjamin Werner (E-Mail: Benjamin.Werner@Luebeck.de Telefon: 122-6629)

Freigabe zur Umsetzung der MaBnahme Moislinger Allee 2. Bauab-
schnitt

Beratungsfolge:

Datum Gremium Status Zustandigkeit
04.02.2019 Senat Nichtoffentlich zur Senatsberatung
18.02.2019 Bauausschuss Offentlich zur Vorberatung
26.02.2019 Hauptausschuss Offentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Mit der Umgestaltung der Moislinger Allee im Abschnitt Lindenplatz bis Lachswehrallee in
dem unten beschriebenen Umfang wird begonnen.

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen: 1.201 Haushalt und Steuerung
5.660 Stadtgrin und Verkehr
Ergebnis: zustimmend
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein
Begrindung: Die Belange der Kinder sind durch die Durch-
fuhrung der MaRnahme nicht betroffen.
Die MalRnahme ist: neu
freiwillig
X | vorgeschrieben durch: LBV-SH
Finanzielle Auswirkungen: Nein
X | Ja (Anlage 1)
Begriindung:

Der Ausbau der Moislinger Allee wurde aufgrund der Sperrung der Finkenstral’e vorgese-
hen. Die vorhandene Ausflihrungsplanung (Finkenstralte zusammen mit der Moislinger Allee
1. + 2. BA) aus dem Jahr 2005 (vierstreifige Variante), welcher eine Forderung zugesagt
wurde, ist nach Einfuhrung der RASt in SH nicht mehr regelkonform. Die Nebenanlagen im
Bestand und in der alten Planung entsprechen nicht mehr den Mindestabmessungen gemaf
den aktuellen Richtlinien und sind somit nicht mehr vollstandig férderfahig. Daher wurde eine
entsprechende Umplanung vorgenommen, die bereits im Bauausschuss Anfang 2018 vorge-
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stellt wurde. Mit dem Bau des 2. Bauabschnittes muss im Jahr 2019 begonnen werden, da
sonst zugesagte Fordermittel entfallen bzw. fir den bereits fertiggestellten 1. Bauabschnitt
zurickgezahlt werden mussten.

Darstellung des Vorhabens

Am 05.02.2018 wurde die MalRnahme bereits im Bauausschuss vorgestellt. Die Moislinger
Allee (Lachswehrallee bis Lindenplatz) ist Bestandteil des Hauptverkehrsstraliennetzes der
Hansestadt Libeck, als L332 eingestuft und hat zwischen dem Knotenpunkt Lachswehral-
lee/Moislinger Allee (Baubeginn Moislinger Allee Hausnr. 15a, 20b) und dem Lindenplatz
eine Lange von ca. 390 m.

In die Moislinger Allee miinden drei untergeordnete Stralen: Die Dornestralle (Einbahnstra-
e in Richtung Meierstralle), die Karpfenstralie (Einbahnstralie in Richtung Moislinger Allee)
und die Nebenhofstralde (Einbahnstralle in Richtung LindenstralRe).

Mit der Baumalinahme wird der Streckenabschnitt auf eine regelkonforme Verkehrsfiihrung
umgebaut. Auf dem gesamten Abschnitt werden die Fahrbahnen und die Nebenanlagen
(Langsparkstreifen, Radwege und Gehwege) neu geordnet und richtlinienkonform geman
der StVO, VwV-StVO, HBS, RASt 06, ERA und der EFA ausgebaut. Ebenso wird eine Neu-
planung des Anschlusses an den Lindenplatz in die Planung mit einbezogen.

Beschreibung der BaumaRnahme

Die Gehwege sollen gemafly RASt 06 durchlaufend mit einer Breite von 2,50 m in Plattenbau-
weise ausgefuhrt werden. Die Radwege sollen gemall den RASt 06 durchlaufend eine Breite
von 2,00 m aufweisen und in Asphaltbauweise ausgefiihrt werden. Zwischen Radweg und
Parkstreifen ist ein 0,75 m breiter Sicherheitstrennstreifen geplant. Auf beiden Strallenseiten
wird ein Parkstreifen mit einer durchlaufenden Breite von 2,10 m angeordnet. Je Fahrtrich-
tung wird ein Fahrstreifen mit einer Breite von 3,25 m geplant.

Zwischen den beiden Richtungsfahrstreifen wird ein 3,00 m breiter Mehrzweckstreifen ange-
ordnet. Dieser soll zum Linksabbiegen vor den Grundstlickstiberfahrten und zu den Neben-
stral3en dienen.

Die Uberfahrten der anliegenden Nebenstralen Dornestral’e, Karpfenstral’e und Nebenhof-
stralle werden so ausgebildet, dass die Nachrangigkeit dieser Strallen deutlich wird. Daflr
werden Sinussteine an den Fahrbahnen angelegt. Die Radwege werden durchlaufend aus-
gebildet.

Die letztjahrige (2018) Sitzung der Unfallkommission am 13.12.2018 zieht eine Anderung der
Planung nach sich. Thematisiert wurde die Einfahrt der Moislinger Allee in den Kreisver-
kehrsplatz. Diese zweispurige Einfahrt stellt laut der Unfallkommission einen extremen Un-
fallschwerpunkt dar und bedarf daher einer Anpassung. Um eine Verbesserung der Sicht-
und Einfahrverhaltnisse zu schaffen, wird die Planung auf eine einspurige Einfahrt in den
Kreisverkehrsplatz geandert. Dafur wird der Mehrzweckstreifen bis zur Verkehrsinsel am
Lindenplatz herangezogen. Der Parkstreifen auf der dstlichen Seite wird bis zur FuRganger-
furt verlangert. Die Einfahrt flir Radfahrer in den Kreisverkehr wird dementsprechend ange-
passt.

Zeitplan:

Derzeit werden seitens der Entsorgungsbetreibe bereits die Entwasserungsleitungen im Be-
reich des 2. Bauabschnittes verlegt. Ab 01.04.2019 Ubernimmt der Bereich Stadtgriin und
Verkehr das von den EBL hergestellte Provisorium, damit Libeck Netz seine Leitungen
(Trinkwasser, Hausanschlisse und Gasleitungen) in diesem Bereich verlegen kann. Ab
01.08.2019 soll dann der Straltenbau in diesem Abschnitt beginnen. Die Gesamtmalnahme
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soll im Jahr 2021 beendet werden, wobei in weiteren Teilabschnitten jeweils Netz Libeck
seine Leitungen verlegen wird und der Strallenbau nachfolgen wird.

Die Verkehrsregelung wird, wie derzeit auch, wahrend der gesamten Bauzeit jeweils mit ei-
ner Fahrspur je Richtung aufrechterhalten.

Finanzielle Auswirkungen

Eine Kostenberechnung aus dem Jahr 2018 hat Gesamtbaukosten in Hohe von ca. 3,7 Mio.
Euro ergeben.
Diese setzen sich somit wie folgt zusammen:

. Baukosten in Hohe von ca. 2,5 Mio. Euro
. Planungs — und Ingenieurleistungen in H6he von ca. 0,2 Mio. Euro
. Baunebenleistungen (Grunderwerb, private Nebenan-

lagen, Schallschutz, Leitungsumverlegungen etc.) ca. 1,0 Mio. Euro
Gesamtkosten ca. 3,7 Mio. Euro

Fur die Gesamtmalnahme (1. + 2. BA) besteht eine Forderzusage in einer Gesamthéhe von
ca. 4,751 Mio. Euro bei einer Gesamtsumme von 8,135 Mio. Euro fur das Projekt. Bislang
wurden vom Fdrdergeber bereits ca. 2,5 Mio. Euro an die Hansestadt Libeck ausbezahilt.

Die erforderlichen Haushaltsmittel stehen auf dem Produktsachkonto 544001.043.7852000
Moislinger Allee, 2. BA fiir die Jahre 2018 - 2020 zur Verfligung. Zur Erteilung des Gesamt-
Bauauftrages in 2019 wurde eine entsprechende Verpflichtungserklarung in den Haushalts-
plan 2019 zu Lasten 2020 aufgenommen.

Anlagen:
Anlage 1 — Finanzielle Auswirkungen

Anlage 2 — Vorlaufiger Zeitplan
Anlage 3 — Visualisierung
Anlage 4 — Lageplane

Anlage 5 - Querschnitt

Senatorin Joanna Hagen
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Bereich: 5.660 - Stadtgriin und Verkehr

Produkt: 544001

2. Verfahrensiibersicht — Finanzielle Auswirkungen
(Bei investiven MalRnahmen ist zundchst die Anlagenbuchhaltung (1.210) zu beteiligen!)

Anlage zur Vorlage vom 21.01.2019
VO-Nr.: 2019/07037
INVESTIV

Finanzielle Gesamtbetrége der T0P 5.9
Auswirkungen in€ MalRnahme, 2019 2020 2021 2022

AfA und SoPo
Ertrage 2.251.000,00] 32.157,00 64.314,00
Aufwendungen -3.700.000,00| -52.857,00 -105.714,00
davon:
Sonderposten- 2.251.000,00] 32.157,00] 64.314,00]
auflésung (SoPo)
Abschreibungen (AfA) -3.699.999,00] -52.857,00 -105.714,00]
Anlagenabgang
Gesamtauswirkung -1.448.999,00}
Ergebnisplan
voraussichtl. Zinsen ca. -652.050,00} -21.735,00 -43.470,00
Einzahlungen 2.251.000,00| 2.251.000,00
Auszahlungen -3.700.000,00| -1.050.000,00( -2.650.000,00

Gesamtauswirkung
Finanzplan

-1.449.000,00](Ist das Ergebnis negativ, gilt der Betrag als kreditfinanziert!)

2019

Ergebnisplan

Finanzplan

Mittel veranschlagt

X

X

Zusatzl. zu ordnen

Ergebnisplan
Gesamtlaufzeit

Finanzplan
Gesamtlaufzeit

Haushaltsbelastend

X

X

Haushaltsentlastend

Haushaltsneutral

Haushaltsjahr

2019

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Ergebnisplan
Betrag in €

(Minder)
Ertrage:

(Mehr)
Ertrage:

(Minder)
Aufwendungen:

(Mehr)
Aufwendungen:

Saldo Ergebnisplan

0.00]

Produktsachkonten

Bezifferung

Bezeichnung

Finanzplan
Betrag in €

(Minder)
Einzahlungen:

(Minder)
Auszahlungen:

(Mehr)
Auszahlungen:

544001.043.7852000

BundesstralRe/Moislinger
Allee/Tiefbaumal3inahmen

-1.050.000,00}

Saldo Finanzplan

-1.050.000,00
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Moislinger Allee 2. BA

Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Halfte 1, 2019 Halfte 2, 2019 Halfte 1, 2020 Halfte 2, 2020 Halfte 1, 2021 Halft
NID JIFImM[alM g JlAals|olNID J F M AIMIJ J Als OoINIDIJ F M AIMI I T
1 |Abgabe LV Stral3enbau 0 Tage Mon 04.03.19 Mon 04.03.19
¢ 04.03.2019
2 |Baudurchfiihrung (HOAI LP 8-9) 588 Tage Mon 01.04.19 Mit 30.06.21
1
3 Baubeginn 0 Tage Mon 01.04.19 Mon 01.04.19
¢ 01.04.2019
4 Bauphase 1 88 Tage  Mon 01.04.19 Mit 31.07.19
I i
5 Ubernahme Provisorium der EBL 0 Tage Mon 01.04.19 Mon 01.04.19
durch 5.660 und umbau der 01.04.2019
Verkehrsfihrung
6 Arbeiten Netz Libeck Nebenflachen 88 Tage  Mon 01.04.19 Mit 31.07.19
Ostseite, Trinkwasser +
Hausanschlisse, Gasleitung trocken
7 Bauphase 2 87 Tage Don 01.08.19 Sam 30.11.19
i
8 Einrichten der Verkehrsfihrung Gber 0 Tage Don 01.08.19 Don 01.08.19 il
die Nebenflachen ¢ 01.08.2019
9 Fahrbahnherstellung bis Binderschicht 88 Tage  Don 01.08.19 Sam 30.11.19
10 Verschwenkung des Verkehrs auf die 0 Tage Sam 30.11.19 Sam 30.11.19
hergestellte Fahrbahn 30.11.2019
11 Bauphase 3 175 Tage Mon 02.12.19 Fre 31.07.20
12 restliche Arbeiten von Netz Lubeck auf 175 Tage Mon 02.12.19 Fre 31.07.20
Ost- und Westseite I
13 Bauphase 4 239 Tage Sam 01.08.20 Mit 30.06.21
14 Herstellen der Nebenflachen und 239 Tage? Sam 01.08.20 Mit 30.06.21
Einmindungen -
Seite 1
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Anschl. Blatt 2

TOP 59

= H 44600.00 m H= 2679644 m Legende
= f =0.067 p f=0040 m 0.00
= i 0-43700 km = 0:51000 = 0556 09 Fahrbahn + Behindertenstellplatz, Splittmastixasphalt
W | ) ' P P P - gepl. Strafenablauf 300x500, Langsrekord
+050 % +08L % i ing
7200m 7 = 08k % Fahrbahn bituminds, Asphaltbeton - gepl. StraBenablauf 300x500, Muldenaufsatz
: - .\% 4609 m Fahrbahn, Betonbauweise (Bushaltestelle) [ ] gepl. StrafBenablauf 500x500 fir “Kasseler Sonderbord plus”
i \ o Art der Anderung Datum Name
| g e & | | .
S vorh. Schachtabdeckun @ . o o = Mehrzweckstreifen, Betonsteinpflaster “"UNI-Optiloc”  —— Anschlussltg. Str.ablauf PP DN 160
Eloljal ElDsiElr I | - dreheg AN \ % o) = = @ & = P P S e INGENIEURBURO Datum Name
Schacht kaan nicht | £ U e L o > = o Parkstreifen + FB Einm. DornestraBe, GranitgroBpflaster - Anschlusslta. Str.ablauf PP DN 160 mit Stutzen 07118 P
£ e e : - £ : ' —— schlussltg. .ablau i u . i
gedreht werden | 3 % Schgcht kann nicht " - - 3 3 o ) g HoGER und PARTNER GmbH bearl?eltet rager
= BN T Ry =y Gehweg, Betonplatten A300 mit Bischofsmiitzen e " : gezeichnet | 07/18 | Schumacher
| LA \ 5o L L S o9 591 gepl. Beleuchtung, Position fix /  Position variabel BERATENDE INGENIEURE |  iceneike Verfasser :
| z :1\ b Q E P Gehweg, Betonrechteckpflaster, Einmindungsbereich . INGENIEURBURO HOGER u. PARTNER GMBH BERATUNG '
400m | =1 g \Lg w o o o ) — gepl‘ Fahrradbugel SIELBECKER LANDSTRASSE 50, 23701 EUTIN PLANUNG
B6 +3cm | =i J —l__l — U —— |_| Lo - BOdenIndlkafOFen: Rlppen_ / Noppenplaffen TELEFON 04521/790030 TELEFAX 04521/790045 e-mail: info@hoeger-partner.de BAULEITUNG
— — | EF +3cm Rampe L — T [ T e T G T j
| 8 i S / Radweg, bitumings gepl. Baum
w) |w - S R Datum Name
— —’ ! %: g o S5 — Radweg, bituminos, Einmindungsbereich HANSESTADT LUBECK oot
— — n, earp.
| Y, S __—— = 6.00m o herhaitestrad -
>< P = pespe — S 2 S Sicherheifsstreifen Gehweg - Radweg, DER BURGERMEISTER gez.
S ' e = . . . -
I I sl p // N A +100m L > 2 Wartebereich BHS + Querung Lindenteller, Beftonpl. anthrazit vorh. Baum entfallt Fachbereich Planen und Bauen - Bereich Stadtgriin und Verkehr | gepr.
Rampe S — == =
= - NI F 3 F i R - 2 Gosse, Gussasphalt (in Teilbereichen als Pendelrinne)
| O | | - | | ——>4L§;;TA +3cm = = Ad-+12cm | z 3 | B6 +3cm | = | ‘é‘ ‘\‘;3, Lageplan
1.50m | e 1.50m =) — 1.50m o g S W 2 Sicherheifsstreifen, Betonplatten A300
O, % 3 | S | S in o . Betonp gepl. Zufahrt Verbesserung der
| i 4 e - F | ; diE T 9 d Strafienbau
| gt | o | | Moiinnger Allee 332 | w | | ebenflachen + Zwickel, Granitkleinpflaster Verkehrsverhaltnisse
: : = -oi —_ " 65000:66 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 12— I H MY . . o T MaRstab: 1:200
! t! If IP // | =3 | i C Mulde, Granitkleinpflaster 3-reihig Moislinger Allee L 332 Unterlage Nr
1 = _ | =K | . ' i
| 5 : {1 // T | : : FB Granit +150m 2 Baumscheibe, Oberbodenandeckung vorh. RW-Kanal EBL 2. BA Blatt Nr. 3
.y i S B6 +3cm l SNE] tlQ | ol | > (7] Baumsubstrat im Bereich der Baumscheiben vorh. MW-Kanal EBL Ausfiihrungsunterlage Bau-km  0+420 - 0+556.09
= | S l
= 1z 0 3 vorh. SW-Kanal EBL Aufgestellt
A\L e 2 L7 \-1 |
_____ A4 +12cm g3 - |
’ o | :‘\\ p e—— epl. RW-Kanal mit Vorstreckung Anschl.ltg Straf3enablauf
i /\ ‘5—\0 = § 1.64m IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII%IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 3P . .
3 .
| 1 5 ~ N L]
| N v <
I \SU 3 \ o = — N NN RNl b
! \\\\
i EF +3cm 56 +30m 8 EF +30m 3 j\l\x‘
| N - 8.00m PIE e
| & £ S|we
| 2 2 A
| b o 2
| 1] z £ o o
e S > R : >
| g; E:n i:n ™ ~ o “_gn /z‘ Grundplan hergestellt :
| z B ) o ™ S -
| =! ~F T g ? Hansestadt Lubeck Aufnahme: Reg.Nr.  150-44
: % g 8: Feldvergleich: 150-44 AFU_Lageplan GK.dwg
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Fahrbahn
Bk10 in Anlehnung an RS0 12, Tafel 1, Zeile 3
/ e 20m \ W 3,5 cm  Splittmastixasphalt, SMA 8 S, aufgehellt, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13 Gehweg
Ev. = 150 MP 8,5 cm Asphaltbinderschicht AC 16 B S, gem. ZTV-Asphalt-StB 07/13 i i
/ 2.50m | 2.00m 0.75m 2.10m 3.25m 3.00m 3.25m 2.10m 0.75m 2.00m | 2.50m \\ K CTOTT X p 9 p Ll LU AL e
Gehweg Radweg Sicher- Parkstreifen Fahrbahn Mehrzweckstreifen Fahrbahn Parkstreifen Sicher- Radweg Gehweg \) Ev, = 120 MPa . 10,0 cm  Asphalttragschicht AC 32 T S, gem. ZTV-Asphalt-SB 07/13 o }
. heits— heits— E : N I 6,0 cm Befonplatten mit Bischofsmiutzen, gem. ZTV Pflaster-StB 06
0.15m & 0.30m streifen 0.30m Gosse | in TGe?lsbseere?'ciir: / sfreifen 0.30m ? 0.15m - \ DT Zroieriressan B, sen £ S . \ o zEen
| L 1 = I:lsTlilétr]]ed;T:'ci:relg = 0 als Pendelrinne 120 ] 240 ' Ev? = 45 MPa . 33,0 cm  Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07 Ev, = 45 MPa S \ 3,0 cm  Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/5 G, gem. DIN 18318
% % 700 cm  Gesamtstarke 21,0 cm  Frostschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07
< | < (19,0 cm Schottertragschicht 0/56 in Zufahrten)
g £ 30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE)
= | = 30,0 cm
gepl. Lampe gepl. Baum . gepl. Baum gepl. Lampe '
LPH=8,0m | et Kot LPH=8,0m Mehrzweckstreifen
; aKTIle AKante . .
| Taktile Kanfe g Sem Ansicht | Bk3,2 in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 3, Zeile 3 Radweg
« 3cm Ansicht .c| « .
B I %\ - gem. RSt0 12, Tafel 6, Zeile 2
%| | /[ WG ( ﬂ\ |j§:1 — 12,0 cm  Befonsteinpflaster "UNI-Optiloc”, gem. ZTV Pflaster-StB 06
S = 0SSe aus = 5 _ _ _ . _ _
2| | 2-3m Gussasphalt MA 5 § = 2 Ev, = 150 MP2 T S~ 50 cm Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/11 G, gem. ZTV Pflaster-StB 06 L 2o om Asphaltdeckschicht AT 5 D L, gem. ZTV-Asphalt-5t8 07/13
k= (——) - 2 Bt S 3 .
E|4 B | 4.'5 g : —— 30'0 cm Scho’r’rer’rraQSChiChf 0/45' gem. 7TV SoB-StB 04/07 . A s %i 8,0 cm Asphal’r’rragschlchf AC 22T N, gem. ZTV—Asphal’r—S’rB 07/13
5 e S 5 2 = 2 - 19,5 cm Frostschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07
S\ [ Lo | El ] 23% = S 23,0 cm  Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07 e
| 2 e | (Schottertragschicht in Zufahrten)
T = 35% 35% S=—=30-45% ile Ev, = 45 MPa -
! E';TN <__ _, = } 2 10,0 cm  Gesamtstarke 30,0 cm
i AT R LT T A LTI LTI T AL T O T e e o e oL i S
I — : - —e SREb/ARNN (737 30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE)
e N e TR/ A
| & F — Straenablauf -~ . Pt v Famens Sicherheifsstreifen
200 PVC ol | Langsrekord ON 02 4 { , Lol3 w00t RL200 w200 in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 6, Zeile 2 Art der Anderung Datum | Name
Pefonplatte A300 — fs0 — =~ 7 miftagorimg (001 300 66 — 050 Betonplatte A300 Parkstreifen
V728 . Schaftkonus . .
7N " Zuchente 6 Bk1,0 in Anlehnung an RSt0 12, Tafel 3, Zeile 3 [ 60 cm Betonplatten 300x300, gem. ZTV Pflaster-StB 06 INGENIEURBURO Datum _ Name
5. Muffenteil (3a) s - i i . ;
. \{\\ //// 6. Zwischenteil (6a) ) (8,0 cm Kleinpflaster in Zufahrten) HOGER und PARTNER GmbH bearbeitet 07/18 Prager
~ Dranage PE DN 100 TSR N 7 Boden (2] - . —— 16,0 cm  GranitgroBpflaster, gem. ZTV Pflaster-StB 06 ) A - - gezeichnet | 07/18 | Schumacher
in Abstimmung mit dem AG o lant > Ablauf im Bereich von Pendelrinnen bis 2,0cm tiefer EVZ = 45 MPa 3,0 cm BFEChsand—Spllff—GemISCh B 0/5 G, gem. DIN 18318 BERATENDE INGENIEURE i oo
und in Abhanglgkelf der vor Ort //\\ geptanrer als Regeltiefe gem. Bauteile 1. bis 7. setzen. Ev. = 150 MPa Ax . . . Verfasser :
angetrof fenen Bodenarfen (( )) RW-Kanal 2 ANEE 5,0 cm Brechsand-Splitt-Gemisch B 0/11 G, gem. ZTV Pflaster-StB 06 21,0 cm  Frostschutzschicht, gem. ZTV SoB-StB 04/07 e EURBURO HOGER 1. PARTNER oo e
N/ . , (Schottertragschicht 0/56 in Zufahrten) , PLANUNG
N/ ONT00 PC Sl ] [T 30,0 cm Schottertragschicht 0/45, gem. ZTV SoB-StB 04/07 ’ TecFoN 0z o) TR 0621/ ioMS sk Qoo | Sakerine
vorh. MW-Kanal . ° h——— 14,0 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material, gem. ZTV SoB-StB 04/07 30,0 cm
EI 500/750 B Ev, = 45 MPa - Datum Name
65,0 cm Gesamtstarke o
HANSESTADT LUBECK bearb.
Bordstein | 30,0 cm  Planumsverbesserung mit grobkornigem Boden (SE) DER BURGERME'STER gez.
[BJIBN 1E2NX21§4|?] ;0[2::‘ g:fzof rEazn(;’;I;cérd o= - Fachbereich Planen und Bauen - Bereich Stadtgriin und Verkehr | gepr.
und 15cm Rickenstiifze
0.30m 0.30m .
2.23m U 1.91m 0.75m 2.10m Bordstein 2.10m 0.75m 1.91m U 2.23m Verbesserung der Strallenquerschnitt
Gehweg c Radweg Sicher- Baumscheibe 2'}:‘ ?S\ngh?n /ZODclr,r\ll ggfosrg‘g/bzosrd Baumscheibe Sicher- Radweg c Gehweg = Hauptstrecke
3 ';e”.:' Al 15825 in 20cn Bet Teif-?' 5 Verkehrsverhaltnisse Lo
% streifen streifen 7 o alstab: :
= = Moislinger Allee L 332 Unterlage Nr ]
= Bordstein - .
DIN EN 1340 - DIN483 TB 2. BA Blatt Nr. 1
l?:;z?slcnmzgg?keBnesf:unfzceZO/zs Ausfuhrungsunterlage Bau-km 0+163.20 - 0+556.09
Aufgestellt
10cm Oberboden Bordstein 10cm Oberboden
DIN EN 1340 - DIN 483 EF
6x25 in 10cm Beton C20/25 1 2
- - . 0.12 i '
Té Jaria , in Uberfahrten: 0.03 k Jaria § T varia. 0.033\
' Bordstein DIN EN 1343 25-35% - =———————c———==1)
1R A Granitbord B6 12x25 — - \/{90 > e ———m“ T e Tl b
o TR TR TR =
e L e SR N\ e .
u ek .;’ISP Sfromkabelgl. @ @
203\;\/( l.g(?ssf Wurzelsperre —— Wurzelsperre Fg["gg’ge Fe\;[wgg'ge
Baumsubstrat 0-32 Dranage wird im Bereich Dranage wird im Bereich Baumsubstrat 0-32
Wurzelsperre der Baumscheiben eingeriickt der Baumscheiben eingeriickt Wurzelsperre Grundplan hergestellt :
Hansestadt Libeck Aufnahme: Reg. Nr. 150-44
o Feldvergleich: 150-44_AFU_StraRenquerschnitt.dwg
Kataster: Plot: 31. Jul 2018
90 vor-90-in-Zusarmmonsioliuna 1230x450mm



AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
Fernwärme VL 200

AutoCAD SHX Text
Fernwärme RL 200

AutoCAD SHX Text
vorh. MW-Kanal EI 500/750 B

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
2x MSP

AutoCAD SHX Text
MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
NSP

AutoCAD SHX Text
TW 200 PVC

AutoCAD SHX Text
5x MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
Gas 400 St

AutoCAD SHX Text
Gas 300 St

AutoCAD SHX Text
gepl. Baum

AutoCAD SHX Text
gepl. Baum

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
2x MSP

AutoCAD SHX Text
Gas 300 St

AutoCAD SHX Text
Fernwärme VL 200

AutoCAD SHX Text
Fernwärme RL 200

AutoCAD SHX Text
Telekom (Anzahl der Betonkanäle gem. Trassenauskunft Telekom)

AutoCAD SHX Text
MSP

AutoCAD SHX Text
STN

AutoCAD SHX Text
NSP

AutoCAD SHX Text
TW 200 PVC

AutoCAD SHX Text
Gas 400 St


	Tagesordnung
	Nachtrag
	N A C H T R A G S T A G E S O R D N U N G

	Ö Top 3.1 VO/2019/07334
	Ö Top 5.1 VO/2019/07132
	Ö Top 5.1 VO/2019/07132 Anlage 01 'Begründung Anlage I'
	Ö Top 5.1 VO/2019/07132 Anlage 02 'Änderungssatzung KAS Anlage II'
	Ö Top 5.1 VO/2019/07132 Anlage 03 'Synopse Kurabgabesatzung Anlage III'
	Satzung

	Ö Top 5.1 VO/2019/07132 Anlage 04 'Änderungssatzung Strandsatzung Anlage IV'
	Ö Top 5.1 VO/2019/07132 Anlage 05 'Synopse Strandsatzung Anlage V'
	Ö Top 5.2 VO/2019/07035
	Ö Top 5.3 VO/2019/07137
	Ö Top 5.4 VO/2019/07088
	Ö Top 5.4 VO/2019/07088 Anlage 01 'Kitabedarfsplanung 19_20 Begründung'
	Ö Top 5.4 VO/2019/07088 Anlage 02 'Kitabedarfsplanung Tabellenanhang'
	Ö Top 5.4 VO/2019/07088 Anlage 03 'Finanzielle Auswirkungen JHPL 19-20.xlsx'
	Ö Top 5.4 VO/2019/07088 Anlage 04 'StN Frauenbüro Juhi-Planung19-20.doc'
	Ö Top 5.4.1 VO/2019/07328
	Ö Top 5.5 VO/2019/07129
	Ö Top 5.5 VO/2019/07129 Anlage 01 'Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen'
	Ö Top 5.6 VO/2019/07121
	Ö Top 5.6 VO/2019/07121 Anlage 01 'Finanzielle Auswirkungen-Anlage 1 H-Süd Sanierung Projektfreigabe'
	Ö Top 5.7 VO/2019/07194
	Ö Top 5.7 VO/2019/07194 Anlage 01 'Anlage 1 - finanzielle Auswirkungen'
	konsumtiv

	Ö Top 5.8 VO/2018/06948
	Ö Top 5.8 VO/2018/06948 Anlage 01 'Anlage1 - 1. Satzung zur Änd. der Friedhofssatzung'
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037 Anlage 01 'Anlage 1 - Finanzielle Auswirkungen'
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037 Anlage 02 'Anlage 2 - Vorläufiger Zeitplan'
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037 Anlage 03 'Anlage 3 - Visualisierung'
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037 Anlage 04 'Anlage 4 - Lagepläne'
	Ö Top 5.9 VO/2019/07037 Anlage 05 'Anlage 5 - Querschnitt'

